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Prof. Dr. Gisela Klann-Delius 
Vizepräsidentin der Freien Universität  
 
Total E-Quality Science Award – Die 
Freie Universität Berlin hat sich bewor-
ben! 
 
 
Die Freie Universität hat sich für den Total E-
Quality Science Award beworben und sie hat 
dafür eine Reihe von guten Gründen. Zum einen 
ist ihr „Qualitätsmanagement und Qualitätsver-
gleich als Anreiz zur Verbesserung von Organi-
sationsleistungen“ grundsätzlich wichtig, zum 
anderen begrüßt sie die Ziele und das Verfahren 
des Total E-Quality Science Award, ein Prädikat, 
das für „[...] Bewertung und Qualitätsvergleich 
von Maßnahmen zur Durchsetzung von Chan-
cengleichheit an Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen [...] künftig [...] eingesetzt“ [wird] . 
Auf der Basis des von TOTAL E-QUALITY 
Deutschland e.V. entwickelten Kriterienkatalogs 
wurde ein Erhebungsinstrument entwickelt und 
erprobt, das auf den besonderen Gegebenheiten 
von Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
aufbaut und insbesondere die Bedingungen des 
wissenschaftlichen Qualifizierungsverlaufs be-
rücksichtigt. [...] Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen können mittels Self-Assessment 
ihren Entwicklungsstand von Chancengleichheit 
feststellen und bewerten, sich dem Vergleich mit 
anderen Einrichtungen stellen sowie sich um das 
TOTAL E-QUALITY-Prädikat bewerben. Da-
mit erhalten sie auch eine Anregung, ihre Chan-
cengleichheitspolitik weiterzuentwickeln und 
deren Qualität zu verbessern.“ (www.total-e-
quality-science.de) 
 
Die Freie Universität Berlin hat sich im vergan-
genen Jahr in einem mehrmonatigen Prozess mit 
der Bearbeitung der Bewerbungsunterlagen be-
fasst (vgl. Wissenschaftlerinnenrundbrief 
3/2001). Die zusammengeführten Informatio-
nen und Dokumente zeigen in beeindruckender 
Weise die Vielzahl und die Vielfalt der auf zent-
raler Ebene, aber auch an den Fachbereichen 
unternommenen Aktivitäten zur Frauenförde-
rung und zur Förderung der Geschlechterfor-
schung. Sie sind in dem Bewerbungsschreiben 
der Freien Universität dokumentiert : 
 
„Vor über zwanzig Jahren war die Freie Univer-
sität Berlin die erste Universität in der Bundes-
republik Deutschland, die Konsequenzen aus 
der Erkenntnis gezogen hat, dass Frauen im 
Wissenschaftsbetrieb gegenüber ihren männli-

chen Kollegen benachteiligt sind. Damals wurde 
eine Koordinationsstelle zur Förderung von 
Frauenforschung und Frauenstudien, die heutige 
Zentraleinrichtung zur Förderung von Frauen- 
und Geschlechterforschung, eingerichtet. Seit-
dem hat die Freie Universität Berlin ihre Bemü-
hungen um die Förderung von Frauen sowohl 
im Bereich  Lehre und Forschung als auch in 
den sie unterstützenden Bereichen kontinuierlich 
verstärkt und die Verpflichtung zur Förderung 
von Frauen sowie zur Gender- und Frauenfor-
schung in ihrem Leitbild verankert. Seitdem 
wurden neben grundsätzlichen gleichstellungs-
politischen Elementen vielfältige Einzelmaß-
nahmen ergriffen, um das Ziel der Verwirkli-
chung der Chancengleichheit von Frauen und 
Männern umzusetzen. Die enge Zusammenar-
beit zwischen Hochschulleitung und zentraler 
Frauenbeauftragter sowie den dezentralen Frau-
enbeauftragten hat sich dabei vielfach bewährt. 
 
Grundlagen für viele der getroffenen Förder-
maßnahmen waren und sind die immer noch 
besonderen Lebensumstände von Frauen und 
deren Reflex in der unterschiedlichen Wert-
schätzung von Frauen und Männern im Wissen-
schaftsbetrieb. Dies erfordert in besonderem 
Maße die Förderung des akademischen Nach-
wuchses für eine Wissenschaftlerinnenkarriere 
oder für eine Karriere in außeruniversitären 
Einrichtungen und Unternehmen sowie die För-
derung von sonstigen Mitarbeiterinnen. 
 
Die Freie Universität Berlin ist sich bewußt und 
das haben die Entwicklungen der letzten Jahre 
auch gezeigt, dass Chancengleichheit kein 
schnell zu erreichendes Ziel ist. Dies zeigt sich 
insbesondere bei der Berufung von Professorin-
nen. Hier hat sich der Erfolg, trotz intensiver 
Bemühungen, noch nicht in dem erwünschten 
Maße eingestellt. Daher hat sich die Freie Uni-
versität Berlin dazu entschlossen, verstärkt 
Nachwuchswissenschaftlerinnen zu fördern, 
damit sie ihre Berufungsfähigkeit erlangen kön-
nen. Dies hat zwar keinen unmittelbaren Vorteil 
für die Freie Universität Berlin, da sogenannte 
Hausberufungen im allgemeinen nicht möglich 
sind, jedoch verfolgen auch andere Universitäten 
diese Strategie. Daher geht die Freie Universität 
Berlin davon aus, dass in einigen Jahren die An-
zahl der habilitierten Frauen so weit gestiegen 
sein wird, dass sich deutlich mehr qualifizierte 
Frauen um Professuren bewerben können. 
Seit Jahren bemüht sich die Freie Universität 
Berlin, verstärkt Frauen zu Bewerbungen zu 
ermutigen und dies nicht nur mit dem mittler-
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weile zum Standard gewordenen Satz: "Die Be-
werbung von Frauen ist ausdrücklich er-
wünscht". Stellenausschreibungen für den Wis-
senschaftsbereich werden z.B. auch in speziellen 
Datenbanken veröffentlicht, damit insbesondere 
Wissenschaftlerinnen im gesamten Bundesgebiet 
Kenntnis von Ausschreibungen erhalten, die sich 
auf ihr Wissenschaftsgebiet beziehen. Ebenso ist 
es selbstverständlich, dass die Frauenbeauftrag-
ten an allen Stellenbesetzungsverfahren beteiligt 
sind; ohne ein Votum einer Frauenbeauftragten 
wird an der Freien Universität Berlin keine Ein-
stellung vorgenommen. 
 
In den vergangenen Jahren hat die Freie Univer-
sität Berlin ihr Weiterbildungsangebot ausgebaut 
und differenziert gemäß den Bedürfnissen der 
Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im wissenschaftsunterstützenden Bereich. 
Dieses Angebot wird von beiden Mitarbeiter-
gruppen stark in Anspruch genommen. Dadurch 
ist es vielfach gelungen, insbesondere die wissen-
schaftsunterstützenden Mitarbeiterinnen weiter 
zu qualifizieren und ihnen die Möglichkeit zu 
geben, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten inner-
halb der Freien Universität Berlin nach ihren 
persönlichen Neigungen und Lebensumständen 
einzusetzen. Dies ist besonders vor dem Hinter-
grund zu sehen, dass sich die Freie Universität 
Berlin in einer Phase des Personalabbaus und 
der Umstrukturierungsmaßnahmen im Bereich 
der Verwaltung befindet. Durch das breitgefä-
cherte Weiterbildungsangebot ist es der Freien 
Universität Berlin gelungen, dies ohne Kündi-
gungen umzusetzen. 
 
Ein weiterer bedeutender Schritt zur Förderung 
von Frauen ist, insbesondere Frauen darin zu 
unterstützen, Beruf und Familie vereinbaren zu 
können. So werden für wissenschaftliche Mitar-
beiterinnen, die in den Mutterschutz und Erzie-
hungsurlaub gehen, auf Antrag Vertretungen 
genehmigt, ohne diese auf die den Fachberei-
chen zugeteilten Kontingente zur Besetzung von 
akademischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen 
anzurechnen. Die Freie Universität Berlin be-
müht sich, Mitarbeiterinnen aus den wissen-
schaftsunterstützenden Bereichen ebenfalls auf 
Antrag für die Dauer des Erziehungsurlaubs 
vertreten zu lassen. 
 
Die Freie Universität Berlin hat zudem eine 
Kindertagesstätte (für Kinder im Alter zwischen 
sechs Monaten und sechs Jahren) und einen 
Hort (für Kinder von der 1. bis zur 3. Schulklas-

se) mit weit über die von staatlichen Einrichtun-
gen hinaus gehenden Öffnungszeiten, damit die 
spezifischen Arbeitsbedingungen der Universität 
berücksichtigt werden können. Neben den Kin-
dern von befristet oder unbefristet beschäftigten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können auch 
Studierende und Gastwissenschaftlerinnen und -
wissenschaftler ihre Kinder dort unterbringen. 
Damit ist es der Freien Universität gelungen, 
ihren Angehörigen eine umfassende und qualifi-
zierte Betreuung ihrer Kinder zu gewährleisten 
und Voraussetzung für eine verbesserte Verein-
barkeit von Familie und Ausbildung/Beruf zu 
schaffen. 
 
Eine weitere wichtige Erfahrung, die die Freie 
Universität in der Vergangenheit gemacht hat, 
betrifft die verbesserte Umsetzung von Frauen-
fördermaßnahmen in den Fachbereichen und 
Institutionen durch ein vor einiger Zeit einge-
führtes Anreizsystem. 
 
Zusätzlich zu den Bemühungen zur Realisierung 
der Chancengleichheit und Förderung von Frau-
en wurde das Feld der Frauen- und Genderfor-
schung bereits mit der Einrichtung der Koordi-
nationsstelle zur Förderung von Frauenfor-
schung und Frauenstudien vor über zwanzig 
Jahren an der Freien Universität Berlin etabliert. 
Seitdem wurde dieser wissenschaftliche Bereich 
in Forschung, Lehre und Studium ausgebaut und 
bildet heute einen bedeutenden Schwerpunkt der 
Aktivitäten der Freien Universität Berlin. 
 
Wie auch an anderen Universitäten besteht an 
der Freien Universität Berlin das Problem, dass 
Studentinnen und dementsprechend Wissen-
schaftlerinnen in geisteswissenschaftlichen Fä-
chern überdurchschnittlich repräsentiert sind, in 
naturwissenschaftlichen Fächern hingegen unter-
repräsentiert. Dieser traditionellen Wahl von 
Studien- und Berufsfeldern entgegenzuwirken ist 
eine herausfordernde Aufgabe, der sich die Freie 
Universität Berlin annimmt. [...] 
 
Die Beispiele für die Maßnahmen der Freien 
Universität Berlin können an dieser Stelle nur 
grob benannt werden. [...] Alle Förderinstrumen-
te und -maßnahmen sind vor dem Hintergrund 
der besonderen Situation zu sehen, in der sich 
alle Berliner Universitäten im Rahmen des Be-
werbungsprozesses befinden. Seit Jahren stehen 
die Berliner Hochschulen unter einem massiven 
Sparzwang, Planungssicherheit erhalten sie nur 
durch die seit 1997 zwischen den Hochschulen 
und der Berliner Landesregierung geschlossenen 
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Hochschulverträge, in denen Leistungsziele, wie 
z.B. die Effizienzsteigerung in Forschung und 
Lehre bei gleichzeitiger Absenkung der Studien-
plätze und Mitarbeiterzahlen, sowie die zur Ver-
fügung stehende Finanzausstattung vereinbart 
werden. Von diesen finanziellen Restriktionen ist 
auch der ab dem Jahr 2003 gültige Stellenausstat-
tungsplan der Freien Universität Berlin betrof-
fen. Dieser Plan sieht nahezu eine Halbierung 
der Stellen aller Beschäftigungsgruppen vor. 
Eine Ausfüllung ist unter den derzeitigen finan-
ziellen Gegebenheiten jedoch nicht gesichert. So 
ist seit einiger Zeit die Besetzung von Stellen des 
akademischen Mittelbaus im Durchschnitt nur 
zu 80% der im Sollstellenplan vorgesehenen 
Ausstattung möglich. Desweiteren gilt ein weit-
reichender Einstellungsstopp im Bereich des 
wissenschaftsunterstützenden Personals. [...] 
 
Die Freie Universität Berlin ist sich ihrer Ver-
antwortung bewußt, die sie für alle Angehörigen 
als Lern-, Lehr- und Arbeitsstätte innehat. Im 

Rahmen ihrer Handlungsmöglichkeiten sieht sie 
sich in der Verantwortung, Frauen in unserer 
Gesellschaft die gleichen Chancen für die Ges-
taltung ihres Lebens einzuräumen wie Männern. 
Die Zielsetzung ist ambitioniert und nicht immer 
ist es einfach, entsprechende Frauenfördermaß-
nahmen umzusetzen. Gleichwohl hat die Freie 
Universität Berlin in den letzten Jahren Vieles 
erreicht. Sie wird sich auch in Zukunft entschie-
den dafür einsetzen, das Erreichte zu sichern 
und darauf aufbauend weiterhin das Ziel der 
Chancengleichheit verfolgen.“ 
 
Die Gesamtheit der gegenwärtigen und anvisier-
ten Maßnahmen begründet die Bewerbung der 
Freien Universität Berlin um den Total E-
Quality Science Award und berechtigt zu der 
Hoffnung, dass die für Ende Februar  erwarten-
de Entscheidung der Jurorinnen und Juroren 
positiv für die Freie Universität Berlin ausfallen 
wird. 

 
 

_____________________________________ 
 
 
 

Rhoda-Erdmann-Programm 
 
 

Das Rhoda-Erdmann-Programm – Praxis und Perspektiven für Frauen in der Wissenschaft für das 

Sommersemester 2002 ist erschienen und kann in der Weiterbildungseinrichtung der FU an-

gefordert werden (Tel.: 838 51458, E-Mail: kfr@zedat.fu-berlin.de). Neu im Programm sind 

ein Coaching für das wissenschaftliche Schreiben und ein Training zur interkulturellen Kom-

petenz. Daneben wird ein weiterer Baustein zum Thema Frauen und Führung angeboten, 

diesmal zum Schwerpunkt „Führen im Team – Von der Arbeitsgruppe zum Team“. Semina-

re zu Diskussionsleitung und Moderation, zur Erstellung einer Homepage sowie ein Stimm- 

und Sprechtraining ergänzen das Angebot für Frauen in der Qualifikationsphase. 

Das Rhoda-Erdmann-Programm erscheint zusammen mit dem Weiterbildungsprogramm für 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der FU, das 20 Seminare zu den Schwerpunkten 

Kommunikation, Präsentation, Schreiben und Gestalten, Organisation, Sprachen und EDV 

anbietet. 

 
Felicitas Wlodyga 

Stellvertretende Zentrale Frauenbeauftragte  
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Förderprogramme für Wissenschaftlerinnen – Aktuelle Termine 

 
 
Das „C1/C2 Programm“ der Freien Universität Berlin geht in seine nächste Ausschreibungsrunde, es 
werden 5 C2-Stellen zum 01.06.02 neu besetzt. 
 
Anträge auf Zuweisung einer Stelle können jeweils über die Fachbereiche an die Kommission zur Förde-
rung von Nachwuchswissenschaftlerinnen (KFN) gestellt werden. Falls mehrere Anträge vorliegen, muss 
der Fachbereich eine Reihung nach Prioritäten vornehmen. Personenbezogene Anträge können nicht berücksichtigt 
werden. Die KFN legt für ihre Empfehlung besondere Auswahlkriterien für die einzelnen Fachbereiche 
bzw. Institute und Fachrichtungen zugrunde. 
 
Die Anträge sollen deshalb folgende Angaben enthalten: 
 
- Begründung des Antrags/der Anträge im Kontext der Forschungsprogrammatik und des Lehrpro-

gramms des Faches/der Fächer 
 
- Darlegung, dass habilitierte Frauen zur Besetzung dieser Stelle zur Verfügung stehen 
 
- Ausstattung (Raum, Laborversorgung, ggf. technisches Personal), die für die Stelle zur Verfügung 

steht, ggf. die Einbindung in Arbeitsgruppen 
 
- Angaben darüber, wie viele Qualifikationsstellen es insgesamt am Fachbereich gibt, wie viele davon 

von Frauen besetzt sind und ob derzeit eine oder mehrere C1- oder C2-Stellen aus demFör-
derprogramm am Fachbereich verankert sind (wenn dies der Fall ist, bis zu welchem Zeitpunkt und in 
welchem Institut, ggf. in welcher Fachrichtung). 

 
- Nachweis über das Verhältnis von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Instituts-

ebene, auf Fachbereichsebene, ggf. in der Fachrichtung 
 
- Angaben darüber, wie viele Habilitationen und Promotionen im Fachbereich bzw. Institut bzw. in der 

Fachrichtung in den letzten vier Jahren stattgefunden haben und wie hoch dabei der Frauenanteil ist 
 
- Vorlage eines Ausschreibungstextes 
 
Frauen, die Interesse haben und die notwendigen Voraussetzung erfüllen, sollten sich an die Frauenbeauf-
tragte und/oder an das Dekanat bzw. die Institutsleitung ihres Bereichs wenden, damit nicht versäumt 
wird, einen korrekten Antrag mit den nötigen Unterlagen fristgerecht bis zum 10.03.2002 an die KFN zu 
stellen. 
 
Nähere Informationen sind in der Geschäftsstelle der KFN, Telefonnummer: 838 736 45, zu erhalten. 
 
Im „Berliner Chancengleichheitsprogramm“ sind die nächsten Ausschreibungen für das Sommersemester 
mit der Frist 26.08.02 zu erwarten. Hier werden für Projekte im Bereich Geschlechterforschung und für 
Qualifizierungsvorhaben im Bereich der Natur- und Technikwissenschaften Stipendien vergeben. 
 
Nähere Informationen sind beim Servicezentrum an der Humboldt-Universität, 
Telefonnummer: 20246-966, zu erhalten. 
 
 

Mechthild Koreuber 
Zentrale Frauenbeauftragte 
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Valeska Falkenstein 
Mitarbeiterin im Büro der zentralen Frauenbeauf-
tragten 
 
Gesucht, gefunden: Datenbanken für 
Wissenschaftlerinnen 
 
 
Ein Beispiel: Die Frauenbeauftragte einer Uni-
versität oder eine Berufungskommission wollen 
eine Stellenausschreibung gezielt an qualifizierte 
Frauen weiterleiten. Wie kann man dann Kon-
takt mit möglichen Kandidatinnen aufnehmen? 
Wie findet man geeignete Wissenschaftlerinnen? 
Die Nachfrage nach Auskünften über beru-
fungsfähige Frauen ist insbesondere gestiegen, 
seitdem der Generationenwechsel an Hochschu-
len begonnen hat. Gleichzeitig fehlt es oftmals 
an aktuellen Informationen. Datenbanken, gefüt-
tert mit Details über den beruflichen Werdegang 
von Wissenschaftlerinnen, stellen eine praktische 
Hilfe dar und werden mit wachsender Tendenz 
genutzt.  
 
Die Zentraleinrichtung zur Förderung von Frau-
en- und Geschlechterforschung (ZE) der Freien 
Universität sammelt seit 1970 Daten über Frau-
en, die die Lehrbefugnis an deutschen Hoch-
schulen erhalten haben. Die Datenbank „Habi-
litationen von Frauen in Deutschland 1970ff“ 
versteht sich dabei als Anschlussstelle an die 
Veröffentlichung „50 Jahre Habilitation von 
Frauen in Deutschland 1920-1970“ von Elisa-
beth Boedecker und Maria Meyer-Plath. Kom-
men Anfragen von Universitäten, dann stellt die 
ZE Listen mit Namen, Dienstadressen, Habilita-
tionsthemen, Lehrbefugnis sowie speziellen 
Lehr- und Forschungsgebieten zur Verfügung. 
Wissenschaftlerinnen müssen zur Aufnahme in 
den Datensatz lediglich einen Fragebogen aus-
füllen und ihn an die ZE schicken. Infos zur 
Datenbank und der Erhebungsbogen selbst sind 
im Internet unter www.fu-berlin.de/zefrauen/daten- 
banken/habil/habilda.html 
zu finden. 
 
Früher unter dem Namen „InfoSys“ bekannt, 
jetzt aber zu „FemConsult“ geworden, spei-
chert  die Datenbank des Kompetenzzentrums 
Frauen in Wissenschaft und Foschung/Center 
of Excellence Women and Science (CEWS) an 
der Universität Bonn Datensätze promovierter 
bzw. habilitierter Wissenschaftlerinnen. Zur Zeit 
enthält FemConsult etwa 6500 Einträge, in ab-
sehbarer Zeit soll die Datenbank ins Internet 

gestellt und international ausgebaut werden. Der 
Datenerhebungsbogen und Auskünfte zum 
CEWS sind unter www.cews.uni-bonn.de/ue-
beruns/ueberuns.html verfügbar.  
 
Die Fachhochschule für Technik und Wirtschaft 
(FHTW) Berlin hat in Zusammenarbeit mit 
„Frauenpunkt Courage e.V.“ eine „Datenbank 
für Akademikerinnen und potentielle FH-
Professorinnen“ eingerichtet. Informationen 
erteilt die Frauenbeauftragte der FHTW, e-mail: 
H.Engel@fhtw.berlin.de. 
 
Auch die Fachhochschule Osnabrück arbeitet an 
einer „Datenbank für potentielle Professo-
rinnen an Fachhochschulen“. Auskünfte gibt 
es beim Büro für Gleichstellung und Frauenför-
derung unter der Telefonnummer 0541/969 29 
36. 
 
Die „Politologinnen-Datenbank“ des femina 
politica e.V. befindet sich zur Zeit noch im Auf-
bau: Daten sachverständiger Frauen und Exper-
tinnen aus den Bereichen der Politischen Wis-
senschaft, der politischen Praxis und angrenzen-
der Fach- und Arbeitsgebiete werden gesammelt. 
Näheres unter www.politologin.de. 
 
In der „European Database of Women Ex-
perts in Science, Engineering and Techno-
logy“ sind Daten qualifizierter Frauen aus Wis-
senschaft, Ingenieurwesen und Technologie aus 
Belgien, Dänemark, Deutschland, den Nieder-
landen, Spanien, Schweden und Großbritannien 
verfügbar. Im Internet ist die Datenbank unter 
www.setwomenexperts.org.uk zu finden.  
 
Unter www.femdat.ch finden Interessierte eine 
„gesamtschweizerische Datenbank“ für Wis-
senschaftlerinnen und Expertinnen verschie-
denster Fachgebiete aus Wissenschaft, Praxis, 
Privatwirtschaft und anderen Bereichen.   
 
Die Karl-Franzens-Universität Graz, genauer das 
Büro des Arbeitskreises für Gleichbehandlungs-
fragen, arbeitet an der Erstellung einer „Daten-
bank mit Informationen aller in Österreich 
habilitierter Frauen“. Auskunft unter 0043 
(0)316/380 1027. 
 
Wissenschaftlerinnen sollten die Existenz dieser 
Datenbanken nutzen und sich ohne Zögerlich-
keiten ob der eigenen Qualifikation als Fach-
frauen registrieren lassen. 
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Ebenso sollten sie dafür Sorge tragen, dass 
Einstellungs- und Berufungskommissionen diese 
Datenbanken nutzen. In den Frauenförderricht-
linien ist die Rolle der universitären Einrichtun-
gen bei Stellenausschreibungen und Auswahlver-
fahren klar festgelegt. In §2, Abs.2, heißt es: 
„Nach der Ausschreibung sucht die Einrichtung, in der 
die Stelle zu besetzen ist, ggf. mit Hilfe der Frauenbeauf-
tragten nach geeigneten Bewerberinnen und fordert diese 
zur Bewerbung auf.“ 
 
 

____________________ 
 

 
 
PD Dr. Sabine Berghahn 
Privatdozentin am Fachbereich Politik- und Sozi-
alwissenschaften 

 
Reformen müssen nicht unbedingt fort-
schrittlich sein — Retraditionalisierung 
bei der Familienbesteuerung 
 
„Die Ehe ist als Lebensgemeinschaft von Mann und 
Frau die, wie das Bundesverfassungsgericht sagt, 
‚alleinige Grundlage einer vollständigen Familienge-
meinschaft‘ und ‚Voraussetzung für die bestmögliche 
körperliche, geistige und seelische Entwicklung von 
Kindern‘. Die verfassungsrechtliche Freiheit von Ehe 
und Familie enthält ein Angebot, das der Freiheitsbe-
rechtigte ausschlagen darf, dessen Annahme der Staat 
aber erhofft und erwartet. 

(...) Wer sich allein des Berufes wegen gegen ein Kind 
entscheidet, sollte sorgfältig bedenken, ob er damit 
nicht seiner Biographie einen weniger glücklichen 
Verlauf gibt. Die Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern wird nicht dadurch verwirklicht, dass das 
Kind im Wirtschafts- und Rechtsleben verschwiegen 
oder ausgeblendet wird. Ebenso wird die Frei-
heitschance des Kindes gemindert, wenn die Le-
bensstrukturen auf den Alleinerziehenden ausgerich-
tet werden.“ 

(Paul Kirchhof: Wer Kinder hat, ist angeschmiert, in: 
„Die Zeit“ vom 11.1.2001) 

 
Die Forderungen des Bundesverfassungsge-
richts 
Am 10. November 1998 hat der Zweite Senat 
des Bundesverfassungsgerichts im Zuge der sog. 
steuerlichen Familienurteile (tatsächlich: Be-

schlüsse) den Gesetzgeber zu einer Reform der 
Besteuerung von Eltern aufgefordert und auch 
schon bestimmte Eckpunkte der Reform selbst 
vorgegeben. Insbesondere ordnete das Bundes-
verfassungsgericht die Gleichstellung von ver-
heirateten Eltern-Paaren mit alleinerziehenden 
Eltern an. Dies betraf Absetzbeträge, die damals 
nur Alleinerziehende in Anspruch nehmen durf-
ten: Haushaltsfreibetrag, Betreuungskosten; 
diese Regelungen hielt das Gericht für verfas-
sungswidrig. Als neue familienpolitische Maß-
nahme forderte das Gericht für alle Eltern die 
steuerliche Honorierung ihrer elterlichen Erzie-
hungsleistung.  

Was auf den ersten Blick so aussieht, als habe 
das Verfassungsgericht eine Lanze gebrochen für 
die ökonomisch bedrängten Familien im allge-
meinen und die besonders belasteten unter ih-
nen, d.h. kinderreiche und alleinerziehende Fa-
milien, im besonderen, entpuppt sich bei nä-
herem Hinsehen als prononcierter Akt der 
Retraditionalisierung und Eheförderung. Besser-
gestellt werden sollen nach der Intention des 
Verfassungsgerichts nämlich nur verheiratete 
(und zusammenlebende) Eltern (zum mutmaßli-
chen ideologischen Hintergrund vgl. das obige 
Zitat von Paul Kirchhof, der als Verfassungs-
richter wesentlichen Einfluss auf die Formulie-
rung der sog. Familienurteile ausübte). Verheira-
tete Eltern sollten in Zukunft dieselben steuerli-
chen Vorteile haben wie alleinerziehende Eltern, 
sprich Mütter. Soweit Alleinerziehende über-
haupt ein steuerpflichtiges Einkommen haben, 
was bei einem überproportionalen Anteil von 
ihnen nicht der Fall ist, weil sie von Sozialleis-
tungen leben, war es ihnen seit einer Entschei-
dung des Ersten Senats des Bundesverfassungs-
gerichts aus dem Jahre 1982 (Erster Senat) zuge-
standen worden, die Kosten, die sie für Betreu-
ung und Erziehung durch Dritte ausgeben müs-
sen, bis zur Grenze von 4.000 DM steu-
ermindernd abzusetzen, außerdem existierte ein 
Haushaltsfreibetrag von 5.616 DM. Dahinter 
stand vor allem der Gedanke, dass Alleinerzie-
hende ohne Verausgabung dieser Zahlungen an 
Dritte in den meisten Fällen gar kein Einkom-
men beziehen und folglich auch nicht zum Steu-
eraufkommen beitragen könnten. Die Vereinba-
rung von Erwerbsarbeit und Familienarbeit ist 
für sie seit jeher so elementar, dass auch die 
Steuergesetzgebung nicht umhin kam, ihnen 
dafür Steuererleichterungen einzuräumen.  

Für verheiratet zusammenlebende Eltern lehnten 
Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht es 
dagegen in der Vergangenheit ab, die an Dritte 
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(Babysitter, öffentliche Einrichtungen) ver-
ausgabten Beträge für Betreuung und Erziehung 
steuermindernd zu berücksichtigen, selbst wenn 
es sich konkret um Ausgaben handelte, die den 
Eltern bzw. der Mutter Erwerbstätigkeit über-
haupt erst ermöglichten. Bei der ablehnenden 
Haltung spielte vermutlich die Grundidee des 
sog. Ehegattensplittings eine Rolle, denn darin wäre 
anderenfalls eine doppelte Privilegierung zu 
sehen. Dieser Besteuerungstarif soll nämlich 
idealtypisch dafür sorgen, dass nur ein Elternteil 
erwerbstätig zu sein braucht und der andere sich 
um die Kinder kümmern kann. Bekanntlich 
profitieren Ehepaare mit krass unterschiedlichen 
Einkommen am meisten vom Ehe-
gattensplitting, während gleichverdienende Paare 
keinerlei Vorteil daraus erlangen. Das Ehe-
gattensplitting fördert so noch immer in rigider 
Weise die traditionelle geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung in Ehe und Familie. Dass auch bei 
zusammenlebenden Eheleuten immer häufiger 
ein steuerlich legitimes Interesse an der Verein-
barkeit von Beruf und Familienarbeit bei beiden 
Ehegatten besteht, wurde auf diese Weise lange 
ignoriert. Soweit, so unbefriedigend!  

Statt nun aber nach einer im Hinblick auf die 
jeweilige Belastungssituation differenzierten 
Entlastung und Besteuerungsmethode zu verlan-
gen, hat das Bundesverfassungsgericht gefordert, 
dass sowohl verheiratete Eltern – seien sie zwei 
Verdiener, seien sie Eltern mit traditioneller 
Arbeitsteilung – als auch Alleinerziehende eine 
steuerliche Entlastung und Anerkennung für ihre 
Betreuungs- und Erziehungsarbeit erhalten soll-
ten, selbst wenn im Einzelfall tatsächlich keine 
Betreuungskosten entstehen, etwa weil die Frau 
die Kinder in traditioneller Weise selbst betreut. 
Eine solche pauschale Gleichbehandlung erscheint unan-
gemessen, weil nur bei tatsächlicher Verausgabung der 
Kosten eine entsprechende steuerliche Belastung besteht, 
die ausgeglichen werden sollte. Dies gilt umso mehr, 
da Alleinerziehende deutlich weniger Einkom-
men haben, tatsächlich aber sehr oft höhere 
Kosten aufbringen müssen und deshalb gegen-
über Zwei-Eltern-Familien benachteiligt sind. 
Die nach dem alten Recht nur Alleinerziehenden 
gewährten Absetzbeträge stellten in erster Linie 
einen Ausgleich dafür dar, dass bei Al-
leinerziehenden der zweite Elternteil fehlt, die 
Elternperson also sowohl das Familienein-
kommen allein erwerben als die Kindererziehung 
und -betreuung aus eigenen Ressourcen sicher-
stellen muss. Insofern ist die formale Gleichbe-
handlung von ehelichen Zwei-Eltern-Familien 
mit Alleinerziehenden höchst problematisch. 

Eine Reform als schlichter Nachvollzug 
konservativer Vorstellungen und auf Kosten 
von alleinerziehenden Eltern 
Wie hat nun die rot-grüne Bundesregierung die 
in sich schon problematischen Aufforderungen 
des Verfassungsgerichts umgesetzt? Zum 1. 
Januar 2000 sind bereits Änderungen auf der 
ersten Stufe der Reform des steuerlichen Famili-
enlastenausgleichs aufgrund der sog. Famili-
enurteile vorgenommen worden. Nunmehr ste-
hen zum 1. Januar 2002 die Veränderungen der 
zweiten Stufe an. Schon bei der ersten Stufe, 
aber erst recht bei der zweiten zeigt sich, dass die 
von der rot-grünen Regierung entworfene „Re-
form“ sich ganz brav und unkritisch auf der 
ehefördernden Linie des Zweiten Senats des 
Bundesverfassungsgerichts bewegt. Und dies, 
obwohl der Zwang zur Veränderung eine gute 
Gelegenheit geboten hätte, endlich das lange kriti-
sierte Ehegattensplitting abzuschaffen und die tatsächlich 
zur Ermöglichung einer (beiderseitigen) Erwerbstätigkeit 
verausgabten Kosten für Kinderbetreuung und Erziehung 
bei allen Eltern „vom ersten Euro an“ als Absetzbeträge 
zuzulassen, soweit sie tatsächlich verausgabt wurden. 
Auf diese Weise hätten die Kosten der Verein-
barkeit von Erwerbsarbeit und Familie in Abhän-
gigkeit von ihrer tatsächlichen Aufbringung und vom 
realen Bedarf berücksichtigt werden können. Das 
hätte verheiratete und alleinerziehende Eltern 
gleich behandelt, aber gleichzeitig den realen Bedarfssi-
tuationen Rechnung getragen.  

Stattdessen hat die rot-grüne Bundesregierung 
nur das in geltendes Recht umgesetzt, was prob-
lematisch war an der Forderung des Bundesver-
fassungsgerichts, nämlich die ideologisch moti-
vierte (formale) Gleichbehandlung von verheira-
tet zusammenlebenden mit alleinerziehenden El-
tern. Ideologisch motiviert erscheint diese Maß-
nahme, weil sie offenbar Menschen wieder ver-
stärkt dazu veranlassen soll zu heiraten und zu-
sammenzubleiben, jedenfalls solange Kinder zu 
erziehen sind (vgl. obiges Zitat). Für die Finan-
zierung der Reform bedeutete die schlichte Ori-
entierung an der verfassungsgerichtlichen 
Gleichbehandlungsvorstellung jedenfalls, dass 
erhebliche Entlastungsmittel zugunsten der ver-
heiratet zusammenlebenden Ehepaare mit min-
derjährigen Kindern aufgebracht wurden. Eine 
Prioritätensetzung nach Bedarfsgesichtspunkten 
fand insofern nicht mehr statt, als für die Grup-
pe der Alleinerziehenden keinerlei Verbesserung 
verabschiedet wurde. Im Gegenteil, ausgerechnet 
ihr wurden sogar Verschlechterungen zugemu-
tet.     
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Ab 1. Januar 2002 treten die Veränderungen der 
„zweiten Stufe“ in Kraft. Es gilt folgende 
Rechtslage: Zwar wurde das Kindergeld (für das 
erste und zweite Kind) auf 154 Euro (300 DM) 
monatlich angehoben, jedoch deckt dies nicht 
annähernd die realen Kosten, welche die Unter-
haltung eines Kindes verursacht, zumal der Un-
terhalt vom anderen Elternteil bei Alleinerzie-
henden oft ausbleibt. Außerdem bietet der ange-
hobene steuerliche Kinderfreibetrag von 5.808 
Euro (11.360 DM) für Großverdiener eine deutlich 
bessere Entlastung als das Kindergeld (235 Euro 
gegenüber 154 Euro monatlich), den viele El-
tern, insbesondere aber Alleinerziehende gar nicht aus-
schöpfen können. Für Alleinerziehende geht die 
Erhöhung des Kinderfreibetrags daher in den al-
lermeisten Fällen ins Leere. (In diesem Kinder-
freibetrag enthalten ist ein neuer allgemeiner 
Freibetrag für „Betreuung, Erziehung oder Aus-
bildung“ in Höhe von 2.160 Euro.)  

Der (früher speziell auf Alleinerziehende an-
wendbare) Haushaltsfreibetrag von 2.340 Euro 
(4.600 DM) kommt ab 1.1.2002 nur noch denje-
nigen Alleinerziehenden zugute, die schon 2001 
einen Anspruch hatten, weil sie alleinerziehend 
waren. Er wird in den folgenden Jahren weiter 
abgebaut. Wer erst im Jahre 2002 alleinerziehend 
wird, erhält gar keinen Haushaltsfreibetrag mehr 
zugerechnet. (Verheirat zusammenlebende Paare 
profitieren dagegen – je nach dem Verhältnis 
ihrer Einkommen – weiter vom Ehegattensplit-
ting.) 

Kinderbetreuungskosten, soweit sie nachgewiesen und 
erwerbsbedingt sind, werden für ein Kind bis zum 
14. Lebensjahr (oder ein behindertes Kind) als 
„außergewöhnliche Belastung“ in Höhe von 
1.500 Euro (3.028 DM) absetzbar sein, soweit 
sie die Entlastung aus dem Kindergeld bzw. dem 
allgemeinen Betreuungs- und Erziehungsfrei-
betrag (s.o.) übersteigen. Dies bedeutet eine 
Verschlechterung für Alleinerziehende, wenn 
man die Regelung mit der vor dem Jahre 2000 
vergleicht, als noch 4.000 DM (und für jedes 
weitere Kind 2.000 DM) abgesetzt werden konn-
ten. Seit dem Jahre 2000 wurde allen Eltern ein 
allgemeiner Betreuungsfreibetrag zugerechnet, der den 
Kinderfreibetrag pauschal erhöhte und keine real veraus-
gabten Betreuungskosten voraussetzte. Schon diese 
Maßnahme benachteiligte die Alleinerziehenden 
massiv. Nunmehr wird diese Strategie leicht 
modifiziert weiterverfolgt, indem der neue Frei-
betrag für wegen Erwerbstätigkeit angefallene 
Betreuungskosten voll in das Ver-
rechnungssystem von Kindergeld und allgemei-
nem Betreuungsfreibetrag einbezogen ist. Tat-

sächliche Betreuungskosten sind erst als außer-
gewöhnliche Belastungen steuermindernd ab-
setzbar, soweit sie das Kindergeld/den steuerli-
chen Freibetrag und den dazu gehörigen all-
gemeinen Betreuungs- und Erziehungsfreibetrag, 
den alle Eltern zugerechnet bekommen, über-
steigen. Und auch dann ist die Absetzbarkeit auf 
1.500 Euro beschränkt. Das bedeutet, dass wie-
derum nur gut verdienende Eltern mit hohen Betreu-
ungskosten eine Chance haben, diesen Betrag als 
zusätzlichen Absetzbetrag auszuschöpfen. Anderer-
seits übersteigen in solchen Fällen die tatsächli-
chen Kosten wiederum häufig den Absetzbetrag.  

Während Alleinerziehende also erhebliche Ein-
bußen gegenüber dem Zustand vor der „ersten 
Stufe“ der Umsetzung der Familienurteile er-
leiden und die Verschlechterung sogar im güns-
tigsten Fall (s.u.) ihre Kindergelderhöhung über-
steigt, bringt die Reform den verheirateten Paar-
familien fast durchgängig ein Plus. Der Verband 
alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) hat 
ausgerechnet, dass Alleinerziehende in jeglicher 
Konstellation mehr Steuern zahlen müssen, 
nämlich 330 bis 500 DM mehr, soweit sie ab 
2002 noch von dem reduzierten Haus-
haltsfreibetrag profitieren können, 1.700 bis 
2.600 DM, falls sie erst im Jahre 2002 alleinerzie-
hend werden.  

 
Fazit  
Es versteht sich von selbst, dass dieses „Re-
formergebnis“ ein sozialpolitischer Skandal ist. 
Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter 
(VAMV) fordert daher zu einer Postkartenaktion 
auf. Mindestens 100.000 Postkarten mit der 
Aufschrift „Ich bin kein Single“ sollen an Fi-
nanzminister Eichel geschickt werden. Zudem 
unterstützt der VAMV Verfassungsbeschwerden 
Betroffener und organisiert diverse Pressekam-
pagnen. Davon abgesehen ist es jedoch bemer-
kenswert, wie wenig Aufmerksamkeit und Pro-
test diese „Reform“ der Familienbesteuerung 
hervorgerufen hat; außer dem VAMV protestier-
ten schon bei den Anhörungen zur Reform zwar 
auch etliche Frauen- und Familienverbände, aber 
die Resonanz in den Medien war gering. Erst 
recht unbeachtet blieb der Protest Betroffener in 
der parlamentarischen Entscheidung. Das Er-
gebnis ist daher ein von Bundesverfassungsge-
richt und Bundesregierung gemeinsam zu ver-
antwortendes sozial- und familienpolitisches 
Armutszeugnis: Denn obwohl die regierungs-
amtlichen Familienberichte und sonstige empiri-
schen Untersuchungen immer wieder zu Tage 
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fördern, wie sehr gerade Ein-Eltern-Familien 
von Armut heimgesucht und bedroht sind, ist 
der rot-grünen Regierung nichts anderes einge-
fallen, als unkritisch die ideologisch motivierten 
Verfassungsgerichtsentscheidungen umzusetzen, 
Steuerentlastungen pauschal über allen Eltern 
auszustreuen, den Alleinerziehenden als der 
wirtschaftlich schwächsten Gruppe von Eltern 
aber nur Einbußen zuzumuten.  

Hier zeigt sich zum einen wieder einmal, dass die 
Größe und Stärke der Lobby allemal wichtiger 
ist als das sachlich propagierte sozialpolitische 
Anliegen. Und zum anderen beweist diese „Re-
form“, dass die Verlockung, in Karlsruhe Er-
satzgesetzgeber zu spielen, immer wieder auflebt 
und dabei fast zwangsläufig im gesellschaftspoli-
tisch konservativen Sinne ausgelebt wird. Dass 
aber eine rot-grüne Regierung es nicht fertig 
bringt, dieser Intention in der Umwandlung in 

konkrete Politik etwas entgegenzusetzen, ist 
bedauerlich und folgenreich, aber nur sehr 
schwer und in längerfristiger Perspektive zu 
verändern. Ansatzpunkt für strukturelle Refor-
men könnte die Demontage der Privilegierung 
der Ehe, insbesondere die lang überfällige Ab-
schaffung des Ehegattensplittings sein – mit dem 
Ziel, das Erwerbs-, Steuer- und Sozialsystem 
sozial und belastungsgerecht differenziert umzu-
bauen. 
Vorgedruckte Postkarten und weitere Informationen sind 
beziehbar beim: 
VAMV (Verband alleinerziehender Mütter und Väter), 
Bundesverband e.V.,  
Beethovenallee 7, 
53173 Bonn,  
Tel. 0228-352995, Fax: 0228-358350,  
Email: vamv-bv@netcologne.de,  
Internet: www.vamv-bundesverband.de. 

 
 

_____________________________________ 
 
 

Die Verleihung des Margherita-von-Brentano-Preises 2001 
 

Am 12. Dezember fand im Rahmen eines Festaktes die Verleihung des Mageritha-von-Brentano-
Preises statt. Wir veröffentlichen im Folgenden drei der aus diesem Anlass gehaltenen Reden. 
 

Prof. Dr. Mechthild Leutner 
Freie Universität Berlin 
 
Zur Aktualität der friedenspolitischen 
Position Margherita von Brentanos 
Rede der Sprecherin des Frauenrates 
 
 
Liebe Preisträgerinnen, sehr geehrte Frau Sena-
torin, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und 
Herren, gerade anlässlich der diesjährigen Preis-
verleihung ist es mir eine besondere Verpflich-
tung und ein tiefes Bedürfnis, auf das Wirken 
und die Verdienste Margherita von Brentanos 
einzugehen. Wie aktuell auch heute noch oder 
schon wieder ihre Schriften sind, ist mir erneut 
deutlich geworden, als ich diese Ansprache vor-
bereitete. Das gilt nicht allein für ihren Kampf 
um die Gleichberechtigung der Frauen an der 
Universität, das gilt auch für ihr engagiertes Ein-
treten für eine Friedenspolitik, welches auch uns 

eine bedenkenswerte Anregung, ja ein Vorbild 
sein kann. 
 
Bereits 1958/59 hatte sich Margherita von Bren-
tano – sie war gerade wissenschaftliche Assisten-
tin am Philosophischen Seminar geworden – in 
der Bewegung gegen die atomare Aufrüstung 
engagiert. In ihrem Beitrag „Atomwaffen und 
christliche Friedenspolitik“, der in der 8. Num-
mer der Zeitschrift „Das Argument“ erschien, 
wandte sie sich als Christin und als Wissen-
schaftlerin gegen die „Rechtfertigung des A-
tomwaffengebrauchs im Allgemeinen“ und lehn-
te auch jede „moraltheologische Befürwortung 
der westdeutschen Atomrüstung“ entschieden 
ab. In den 60er- und 70er-Jahren, unter anderem 
auch während ihrer zweijährigen Amtszeit als 
Vizepräsidentin, setzte sie ihr aktives Friedens-
engagement fort. Anfang der 80er-Jahre rief sie 
die Friedensinitiative Philosophie an der Freien 
Universität mit ins Leben, nicht nur um gegen 
die Pläne zur sogenannten „Nachrüstung“ der 
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NATO zu protestieren, sondern auch um philo-
sophische Grundfragen zu Krieg und Frieden zu 
klären. Es war ihr besonderes Anliegen aufzu-
zeigen, „was denn eigentlich Philosophie als 
Philosophie und Philosophen als Philosophen“ 
spezifisch zu den Problemen Krieg und Frieden, 
zu deren Erkenntnis und zu einem angemesse-
nen Verhalten dazu beitragen können. Sie erklär-
te sich damit nicht allein als Staatsbürgerin und 
als Mensch betroffen, sie sah sich auch als Wis-
senschaftlerin in der Verantwortung und bean-
spruchte eine professionelle Kompetenz zur 
Lösung dieser Fragen.  
 
Aus dieser Perspektive setzte sich Margherita 
von Brentano insbesondere mit Karl Jaspers 
auseinander. Dieser hatte dafür plädiert, den 
atomaren Krieg für die Erhaltung eines höheren 
Werts, als es Frieden sei, in Kauf zu nehmen. Er 
hatte dies als „Selbstopfer der Vernunft“ ge-
rechtfertigt. Margherita von Brentano deckte die 
philosophischen Prämissen auf, die dieser Posi-
tion zugrunde lagen, nämlich die Annahme einer 
für selbstverständlich gehaltenen Moral und 
eines sogenannten gesunden Menschenverstan-
des. Sie forderte demgegenüber, dass die Prämis-
sen der eigenen wie auch fremder Überzeugun-
gen und Entscheidungen offengelegt und reflek-
tiert werden sollten. Notwendigerweise wird für 
die kritische Philosophin das menschliche Han-
deln in der atomaren Bedrohung und ein mögli-
cher Widerstand zur zentralen Frage. Sie orien-
tierte sich dabei an Hannah Arendt und insbe-
sondere an Günther Anders, der seine Positio-
nen Anfang der 80er Jahre in seinem Werk „Die 
atomare Drohung“ formuliert hatte. Anders‘ 
gelegentlich pessimistischen Schlussfolgerungen 
kehrte sie ins Positive. Der kategorische Impera-
tiv: „Leiste Widerstand!“ beinhaltete für Marghe-
rita von Brentano viererlei:  
„1. Lerne wieder Handeln. 
 2. Greife ein, um zu verhindern, dass deine als 
Nichtstun oder als Mitmachen oder als Arbeiten 
oder als Auslösen getarnte Tätigkeit zu Effekten 
führt, die du, wären sie direkt erreichbare oder 
sichtbare Effekte deines Tuns, niemals verant-
worten würdest. 
 3. Übe deine Phantasie, weite sie aus, so dass sie 
den Effekten deines Tuns oder Mittuns oder 
Unterlassens nachwächst.  
4. Habe Mut Angst zu haben, und ängstige dei-
nen Nächsten wie dich selbst, damit du und er 
Mut zum Widerstand gewinnen.“ 
 
Was uns heute unter vielem anderen ängstigen 
sollte, ist die Dämonisierung von Phänomenen, 

die dadurch einer sorgfältigen wissenschaftlichen 
Analyse entzogen werden und so nicht mehr 
fassbar sind. Vor einer solchen Dämonisierung 
eines vermeintlichen Reiches des Bösen hat be-
reits Margherita von Brentano gewarnt, als sie 
sich mit diesem sogenannten „Bösen“ in sehr 
differenzierter Weise auseinander setzte. 
„Wenn der Gegner als das absolut gesetzte Übel 
repräsentiert wird“ – so forderte sie – „ist un-
bedingt zu fragen, cui bono, wem nützt das, 
welche Funktion hat die Rede vom absolut Bö-
sen?“ Margherita von Brentano sagte dazu – und 
ich zitiere sie hier und bitte Sie alle, sich auf 
ihren Argumentationsstil einzulassen: „Denn die 
so (vom absolut Bösen) reden – die Machtha-
benden jedenfalls, nicht die, die es nachplappern 
– denen ist kaum ein so metaphysisches Entset-
zen vor dem Bösen zu konzedieren, dass sie es 
nur noch als absolut begreifen können und das 
Nirwana (hervorgerufen durch den Atomkrieg) 
herbeiwünschen. Indiz dafür ist, dass sie für das 
(...) Üble, für das Leiden in ihren jeweiligen Hö-
fen und Hinterhöfen, das sie selbst zu verant-
worten haben oder mindestens zulassen, meist 
auffallend immun sind. Es ist umgekehrt. Wer 
über solche Vernichtungsmacht verfügt und 
auch bereit ist, sie anzuwenden, braucht zur 
Rechtfertigung dieser Macht die Designierung 
eines absolut Bösen. Wer sich selbst die Macht 
eines irdischen Gottes anmaßt, der braucht einen 
Teufel, dem gegenüber diese Macht angemessen 
ist.“  
 
Margherita von Brentano hat im Jahre 1987 
ihren Leserinnen und Lesern ihre Ideen vorge-
stellt und sie auch als praktische Handlungsanlei-
tung verstanden. Wir sollten uns heute noch 
einmal damit auseinandersetzen. Heute in einer 
Zeit, wo sich ein neuer Umgang mit Krieg zeigt, 
wo sich eine schleichende Gewöhnung an den 
Krieg breit macht. Eine verhängnisvolle Recht-
fertigung und Akzeptanz von Krieg als einem 
legitimen Mittel zur Durchsetzung von Frieden 
und Freiheit wird deutlich. Selbst die Befreiung 
von Frauen, deren Schicksal die Mächtigen die-
ser Erde bisher nicht kümmerte, wird nun zur 
Legitimation eines blutigen Krieges herangezo-
gen. In dieser schwierigen Situation, wo es auch 
um unsere Verantwortung als Staatsbürgerinnen 
und Wissenschaftlerinnen geht, möchte ich die 
Ideen Margherita von Brentanos zum Gebrauch 
empfehlen: Sie eignen sich „vorzüglich zum 
eignen Weiterdenken und Weiterentwickeln und 
sie helfen zur Erkenntnis, zur Kritik und zum 
Handeln.“ 
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Die heutigen Preisträgerinnen haben gehandelt, 
für die Interessen von Frauen an dieser Uni-
versität: Im Namen des Frauenrates gratuliere 
und danke ich Frau von Braunmühl, die sich seit 
Jahren an unserer Universität engagiert hat, ohne 
in einem Dienstverhältnis zu stehen. Und ich 
gratuliere und danke den Trägerinnen von 
S.I.G.N.A.L, die in vorbildlicher Weise ein inno-
vatives Projekt zur Vertretung von Fraueninte-
ressen initiiert haben. 
 
 
Zum Weiterlesen: 
Margherita von Brentano: Günther Anders‘ Philosophie des 
Atomzeitalters, in: Friedensinitiative Philosophie: Um Kopf 
und Kragen, Widersprüche, hrsg. v. Christoph Schulte, 
Darmstadt: Luchterhand 1987, S.13-30. 
 

 

____________________ 
 

 

 

Hon.-Prof. Dr. Claudia von Braunmühl 
Freie Universität Berlin 
 
 
Gender Mainstreaming – stromaufwärts, 
stromabwärts, ein sich verlaufender Ne-
benkanal? 
Rede der Preisträgerin 
 
 
Verehrte Senatorin, liebe Adrienne, verehrte 
Frau Vize-Präsidentin, liebe Mit-Beschenkte von 
S.I.G.N.A.L., liebe Freundinnen und Freunde, 
 
Wenn ich eben die Frauen von S.I.G.N.A.L. als 
Mit-Beschenkte bezeichnet habe, dann, weil ich 
mich selber als solche empfinde: als eine Be-
schenkte. Und dafür möchte ich mich zunächst 
einmal von ganzem Herzen bedanken.  
 
An dieser Universität habe ich – vor langen Jah-
ren – studiert. In den letzten 10 Jahren habe ich 
viel von den Fragen, die mich aus der Praxis als 
entwicklungspolitische Gutachterin und Berate-
rin beschäftigen – oft in Zusammenarbeit mit 
Ulrich Albrecht – in die Lehre hineintragen dür-
fen. Damit waren mir Räume des Bedenkens 
und Befragens eröffnet, die sich im beruflichen 
Alltag sonst nicht leicht finden lassen. Auch hat 
die FU mir in den letzten Jahren über zusätzliche 
Mittel wiederholt die Möglichkeit gegeben, Pro-

jekte zu realisieren, die ich als der Universität 
nicht fest Angehörende ohne diese Unterstüt-
zung kaum hätte in Angriff nehmen können. 
Und nun also dieser Preis – die Hälfte davon – 
der den Namen einer verehrungswürdigen Frau 
trägt. 
 
Bedanken möchte ich mich auch und besonders 
bei meinem Kollegen Ulrich Albrecht, der aus 
Krankheitsgründen heute nicht hier sein kann. 
Er hat seine Hand bei manchem, was mir in der 
Universität gut getan hat, im Spiel gehabt. Und 
v.a. geht von ihm immer eine stille Wertschät-
zung und Ermutigung aus, die gerade bei Schrit-
ten ein wenig außerhalb der Reihe so wichtig ist. 
 
Damit möchte ich auf die Inhalte und Vorgänge 
zu sprechen kommen, die in dem langen meiner 
Danksagung gegebenen Titel verpackt sind. 
Gender Mainstreaming – stromaufwärts, stromabwärts, 
ein sich verlaufender Nebenkanal? Ich will versuchen, 
die Begriffe und Worte eines nach dem anderen 
auszuwickeln.  
 
Lassen Sie mich zunächst die Definition der 
Europäischen Kommission zitieren: Gender 
Mainstreaming umfasst „die systematische Ein-
beziehung der jeweiligen Situation, der Prioritä-
ten und der Bedürfnisse von Frauen und Män-
nern in alle Politikfelder, wobei mit Blick auf die 
Förderung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern sämtliche allgemeinen politischen 
Konzepte und Maßnahmen an diesem Ziel aus-
gerichtet werden und bereits in der Planungs-
phase wie auch bei der Durchführung, Beglei-
tung und Bewertung der betreffenden Maßnah-
men deren Auswirkung auf Frauen und Männer 
berücksichtigt werden.“  
 
Mitte der 90er-Jahre stellt eine von der Bundes-
regierung in Auftrag gegebene Evaluierung für 
die Entwicklungspolitik fest, dass dort Frauen-
förderung und Gender Mainstreaming auch nach 
20 Jahren ihren „marginalen Charakter als An-
hängsel“ nicht verloren haben. Es handelt sich 
also offenbar um ein Bemühen, das im Bereich 
der Entwicklungszusammenarbeit auf eine län-
gere Geschichte und damit viel Erfahrung zu-
rückblickt und eines, das gegen den Strom, also 
stromaufwärts schwimmen muss? Warum? 
Zwei geraffte Antworten: Seit Beginn der 80er-
Jahre erleben wir, wie eine mit fundamentalisti-
scher Strenge durchgesetzte neoliberale Politik 
weltweit zu verheerenden sozialen Erosions- 
und Verarmungsprozessen beiträgt, deren Fol-
gen in dramatischem Ausmaß Frauen aufgebür-
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det werden. Und: Gender Mainstreaming ist 
Institutionalisierung von Frauenpolitik und trifft 
in den allermeisten Bürokratien auf eine Art von 
Sitzstreik. Sarah Longwe aus Sambia hat das so 
formuliert: „Gender verdampft im patriarchalen 
Kochtopf“. 
 
Trotz ernüchternder Erfahrungen hat 1995 die 
4. Weltfrauenkonferenz Gender Mainstreaming 
als verbindlich für alle Politikbereiche erklärt. 
Zwei wichtige neue Elemente: Es sind nun die 
Leitungsebenen in die Pflicht genommen, ja 
Gender Mainstreaming kann, so der deutsche 
Frauenrat, langfristig nur als top-down Prozess 
erfolgreich sein. Und es soll keine Nischen- und 
Parallelpolitik geben. Jetzt also, so ließ sich hof-
fen, sind Frauen im Strom aufgehoben, jetzt 
kann es stromabwärts gehen, mit dem Strom, 
von ihm getragen.  
 
1998 kommt eine erste Evaluierung der Umset-
zung auf europäischer Ebene zu dem Ergebnis: 
Gleichstellungspolitische Aktivitäten bleiben 
isolierte Maßnahmen. Sie haben „keinen wesent-
lichen Einfluss auf die Ausrichtung der politi-
schen Konzepte der Gemeinschaft.“ Also doch 
und auch hier ein Nebenkanal, ein künstliches 
Konstrukt neben dem Mainstream und dazu 
noch eines, das in Zeiten der Hinwendung zu in 
militärischen Mitteln denkender Politik und 
ansonsten knapp gehaltener Kassen alle Chan-
cen hat, zu verlaufen? 
 
Ich möchte einen Sprung machen zu einer ande-
ren Erfahrung. Der Zusammenhang wird, denke 
ich, deutlich werden. Eine renommierte Berliner 
Institution organisierte eine mehrtägige interna-
tionale Konferenz zu gewichtigen Themen von 
globaler Größenordnung. Nachdem die Plakate 
gedruckt und die Programme verschickt waren, 
fällt auf: es sind aus aller Welt ausschließlich 
Männer eingeladen worden – mit einer Ausnah-
me: im Themenkomplex Bevölkerungspolitik 
finden sich überwiegend Frauen. Die Institution 
versteht sich als weltoffen und fortschrittlich. Sie 
reagiert umgehend und bittet eine ihr bekannte 
Expertin, das war ich, um Beteiligung an der 
obligaten abschließenden Podiumsdiskussion. 
Die Passförmigkeit meiner Kompetenzen stand 
gar nicht zur Debatte bzw. schien mit dem Hin-
weis auf die Dringlichkeit der Präsenz einer Frau 
auf dem Podium befriedigend beantwortet. Wie 
kann dergleichen geschehen und wie kann es 
wieder und wieder geschehen? 
 
Es gibt kaum eine Wissenschaftsdisziplin, zu der 

nicht eine feministische Perspektive entwickelt 
worden ist. Und doch, die Herausforderung 
feministischer Theorieansätze wird von der 
patriarchal strukturierten scientific community 
nicht angenommen. Selbst da, wo innovative 
Neuanstrengungen gefordert werden, zählt fe-
ministische Theorie nicht zu den Ressourcen, 
auf die zurückgegriffen wird. Feministische Wis-
senschaftsansätze kommen im Zitierkartell nicht 
vor. Es herrscht ein auffällig aktives und erstaun-
lich beharrliches Beschweigen und es drängt sich 
durchaus der Eindruck auf, dass es 
HERRSCHT.  
 
In dem Lehrprojekt „Zur Rezeption feministi-
scher Theorie im Wissenschaftsbetrieb“ wollten 
Ulrich Albrecht und ich eigentlich ermutigende 
Rezeptionsbeispiele zusammentragen, die zeigen, 
dass und mit welchem Gewinn es auch anders 
geht. Die Vorbereitung der Veranstaltung geriet 
zur Spurensuche der Nicht- oder doch sehr se-
lektiven Rezeption. Die Reihe selber war ein 
vorsichtiges Sich-Herantasten. In dem derzeit 
laufenden Nachfolgeprojekt „Etablierte Wissen-
schaft und feministische Theorie im Dialog“ ist 
manche punktuelle Berührung zu erleben. Zu 
erleben ist aber auch das Beharrungsvermögen 
getrennter Diskursräume. 
 
Es ist noch viel zu früh, das Gesamtunterfangen 
auszuwerten. Aber schon jetzt zeichnet sich ab, 
dass Kernerfahrungen, die mit dem sogenannten 
Gender-Ansatz in der Entwicklungszusammen-
arbeit gemacht wurden, sich wiederholen. In der 
Entwicklungspolitik werden engagierte Frauen 
einer wiederkehrenden Erfahrung zunehmend 
müde, die sie mit add on women and do NOT stir 
verspotten, zu deutsch fügen Sie in Herrgotts 
Namen Frauen hinzu, aber bringen Sie nichts 
durcheinander, nicht die gegebene Tagesord-
nung, Verfahrensformen, Realitätsbilder, Frage-
stellungen und schon gar nicht Haushalte, öf-
fentliche wie private. Darum suchen sie, die 
engagierten Frauen, nach strategischen Hebeln 
und Bündnissen, die, um im Bild zu bleiben, 
Mitreden beim Verfassen der Rezepte, nicht nur 
bei den Zutaten ermöglichen. Und sie bemühen 
sich, im einzelnen und konkret zu schauen, wo 
sich Öffnungen ergeben könnten, wie die Filter 
beschaffen sind, die über Aufnahme und Aus-
schließung von Inhalten und Menschen ent-
scheiden, und welche Strategien unter welchen 
Umständen die geeignetsten sind. 
 
Wir sind bei der Vorbereitung des jetzigen Lehr-
projekts gefragt worden, warum von feministi-
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scher Theorie die Rede ist. Die Kategorie Gen-
der sei doch, zumindest in Teilbereichen, längst 
akzeptiert. Feminismus sei altmodisch. Ver-
gleichbare Fragen stellt die Entwicklungszu-
sammenarbeit. Die Antwort ist ganz einfach: Es 
reicht nicht, Geschlechterverhältnisse intellektu-
ell und faktisch zur Kenntnis zu nehmen. Das 
wäre, weiß die Göttin, mehr als wir derzeit ha-
ben. Und doch, das ist eine notwendige, keine 
hinreichende Bedingung. Es geht darum, die in 
Geschlechterordnungen eingelagerten Momente 
von Ungerechtigkeit und Herrschaft zu verän-
dern. Es ist eine offene Frage, ob die erforderli-
che Motivation und Kraft aus einer sozialen 
Bewegung erwachsen müssen oder ob dies die 
heute so hoffnungsvoll belegten Netzwerke 
besser leisten. Die Frage ist um so offener, als 
jüngere Frauen ihrerseits Feminismus als altmo-
disch erleben und sich davon abgrenzen. Aber 
ohne eine soziale Dynamik – top-down hin oder 
her – wird es nicht gehen. 
 
Damit will ich abschließend umreißen, wie ich 
die mir zuerkannten Mittel verwenden will. Ne-
ben im engeren Sinne fachlichen entwicklungs-
politischen Themen möchte ich den beiden um-
rissenen Fragen, der nach den Hemmnissen der 
Umsetzung von Gender Mainstreaming und der 
nach den vorantreibenden Kräften, weiter nach-
gehen. Das tue ich zum einen in meiner außer-
universitären beruflichen Tätigkeit. Die Universi-
tät, das sagte ich eingangs, ist mir der Raum, in 
dem ich Erfahrungen vermitteln und mit In-
strumenten der Wissenschaft – auch mir selber – 
erhellen kann. Bei komplexeren Vorhaben, wie 
den beiden skizzierten Lehrprojekten, ist das 
ohne zusätzliche personelle Unterstützung 
schwer möglich. Im kommenden Jahr will ich 
praktische Erfahrungen mit Gender Mainstrea-
ming aus unterschiedlichen Politikfeldern und 
Politikebenen zum Zwecke eben dieser Befra-
gung in die Universität hinein holen. Damit 
möchte ich meinen kleinen Beitrag dazu leisten, 
dass wir eben nicht erleben müssen, wie die in 
Gender Mainstreaming auch enthaltenen Chan-
cen sich in einem belanglosen Nebenkanal ver-
laufen. 
 
Deswegen noch einmal meinen aufrichtigen 
Dank!  
 

____________________ 
 

 

Marianne Peters  

Koordinatorin des Projekts S.I.G.N.A.L. am 
Universitätsklinikum Benjamin Franklin 
 
S.I.G.N.A.L. – Ein Interventionsprojekt 
gegen Gewalt gegen Frauen 
Rede der Vertreterin der Preisträgerinnengruppe  
 
 
Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, sehr geehrte 
Frau Senatorin, sehr geehrte Damen und Her-
ren, liebe Initiatorinnen und Mitstreiterinnen des 
S.I.G.N.A.L.-Projektes. 
 
Als Koordinatorin des S.I.G.N.A.L.-Projektes 
möchte ich mich als erstes im Namen aller – den 
Gründungsinitiatorinnen, der Projektgruppe, 
dem engagierten Krankenpflegepersonal sowie 
allen beteiligten Ärztinnen und Ärzten der Ers-
ten Hilfe/Rettungsstelle des Universitätsklini-
kums Benjamin Franklin – für die Anerkennung, 
die mit der Verleihung des Margherita-von-
Brentano-Preises verbunden ist, bedanken. Auch 
bedanke ich mich für Ihr Interesse am Thema 
Gewalt gegen Frauen und am S.I.G.N.A.L.-
Projekt, dem bundesweit ersten Interventions-
projekt am Universitätsklinikum Benjamin 
Franklin.  
 
Gerade die Familie, der sogenannte private si-
chere Bereich, ist für weltweit jede 3. bis 5. Frau 
Ort massivster Misshandlungen, zu denen neben 
der körperlichen Gewalt, sexualisierte, psychi-
sche, ökonomische und soziale Gewalt gehören. 
Erfahrungen aus Beratungsstellen und Frauen-
häusern zeigen, dass häusliche Gewalt jede Frau 
treffen kann, unabhängig von Bildungsstand, 
Nationalität, Einkommen oder Alter. Im Ge-
sundheitsbericht für Deutschland 1998 ver-
zeichnet das Statistische Bundesamt, dass 4 Mil-
lionen Frauen in der BRD jährlich mit Gewalt in 
ihren Partnerschaften konfrontiert sind. Statisti-
sche Erhebungen aus einzelnen Bezirken Berlins 
aus dem Jahr 1999 ergaben, dass es täglich 35 bis 
40 polizeiliche Einsätze wegen häuslicher Gewalt 
gibt, das sind hochgerechnet 12.600 bis 14.000 
Einsätze der Polizei in Berlin für das gesamte 
Jahr. Ca. 45.000 Frauen suchen in bundesweit 
400 Frauenhäusern jährlich Schutz vor ihren 
gewalttätigen Partnern. 
 
Die Mehrheit dieser Frauen, die in ihrer Partner-
schaft mit Gewalt konfrontiert wurden, suchen 
früher oder später eine gesundheitliche Versor-
gungseinrichtung auf. So sind das Krankenpfle-
ge- sowie das ärztliche Personal häufig die ersten 
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professionellen Helferinnen und Helfer, die die 
körperlichen Folgen von Gewalt sehen und von 
den Frauen als Ansprechpartnerinnen betrachtet 
werden. Alle Untersuchungen zeigen, dass Pfle-
gekräfte, Ärztinnen, Ärzte und andere Mitarbei-
terinnen der Gesundheitsversorgung eine ent-
scheidende Rolle bei der Aufdeckung von häus-
licher Gewalt und bei der Unterstützung betrof-
fener Frauen spielen können. 
 
Bei der 4. Weltfrauenkonferenz in Peking 1995, 
an der die Frauenbeauftragten des Universitäts-
klinikums Benjamin Franklin Renate Tonnes 
und ich teilnahmen, stellten US-amerikanische 
Frauen verschiedene Interventionsprojekte ihrer 
Krankenhäuser vor, und berichteten, wie Kran-
kenpflege und ärztliches Personal der Ersten 
Hilfe zum Thema „Gewalt gegen Frauen“ sensi-
bilisiert wurden. Praktische Interventionsprojek-
te gegen Gewalt gegen Frauen sind in den USA 
seit gut 10 Jahren in den Erste-Hilfe-Stationen 
etabliert und nehmen eine zentrale Rolle bei 
Prävention und Intervention ein. Zum ersten 
Mal wurde mir bewusst, wie wenig Informatio-
nen es darüber in meiner Klinik gibt und wie 
daraus resultierend mit Frauen, die uns mit un-
terschiedlichsten körperlichen sowie psychischen 
Verletzungen aufsuchen, umgegangen wird. Es 
entstand die Idee, etwas im Universitätsklinikum 
Benjamin Franklin zu schaffen, was sich positiv 
nicht nur für Frauen sondern auch für das Per-
sonal auswirkt. Noch fehlten sämtliche Kontakte 
und es gab auch keine Vorbilder in der medizini-
schen Versorgung in der Bundesrepublik 
Deutschland. 
 
Einen großen Schritt weiter brachte uns eine 
Tagung der Frauenbeauftragten des Fachbe-
reichs Humanmedizin zum Thema: „Gewalt im 
öffentlichen Raum“. Hier entstanden erste Kon-
takte zu Frauen aus der Antigewaltarbeit. Durch 
diese neuen Verbindungen und Vernetzungen 
kam es zu konkreten Schritten, um mit dem 
Interventionsprojekt am UKBF zu beginnen. 
1998 beschloss der Klinikumsvorstand die Ein-
richtung eines Modellprojektes am Universitäts-
klinikum Benjamin Franklin als Anlaufstelle für 
Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt wurden. 
Eine Gruppe bildete sich bestehend aus Mitglie-
dern  von Bündnis90/Die Grünen, Angelika 
May, Frauenzimmer e.V., Gisela Gut/Schulung 
und Training, den Frauenbeauftragten des Fach-
bereichs Humanmedizin, der Pflegedienstleitung, 
der Stationsleitung 1.Hilfe/ Notaufnahme und 
Mitarbeiterinnen des Dekanats. 
1999 im September wurde das Modellprojekt 

S.I.G.N.A.L. mit einer Pressekonferenz und 
Fachvorträgen der breiten Öffentlichkeit vorge-
stellt. Der Arbeiter-Samariter-Bund erklärte sich 
bereit, das Projekt finanziell zu unterstützen. Seit 
Mai 2000 finanziert das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend die wis-
senschaftliche Begleitforschung für den Zeit-
raum von 2 Jahren. Vergeben wurde dieser Auf-
trag unter der Leitung von Frau Prof. Ma-
schewski-Schneider an das Institut für Gesund-
heitswissenschaften der TU Berlin. Hildegard 
Hellbernd und Karin Wieners, die die Begleitfor-
schung praktisch durchführen, möchten wir an 
dieser Stelle für ihre engagierte und fundierte 
Beratung und Begleitung, die für den Erfolg des 
Projektes von hoher Bedeutung waren, danken.  
 
Eine zielgerechte Unterstützung von Gewalt 
betroffener Frauen wird in Deutschland in der 
Medizin und Pflege erst in Ansätzen wahrge-
nommen; die systematische Beachtung des 
Themas, wie der pflegerischen Versorgung, 
Ausbildung und Forschung fehlt derzeit. An 
diesen Versorgungsdefiziten will das 
S.I.G.N.A.L.-Interventionsprojekt direkt anset-
zen. Es zielt darauf, die in der medizinischen 
Versorgung vorhandenen Interventions- und 
Präventionsmöglichkeiten gegen Gewalt gegen 
Frauen zu nutzen sowie Fehl- und Mangelver-
sorgung zu verhindern. Pflegerisches sowie me-
dizinisches Personal soll befähigt werden, Ge-
walt gegen Frauen in die Anamnese zu integrie-
ren, eine problemadäquate  Behandlung einzulei-
ten und den Patientinnen weiterführende Unter-
stützung zu vermitteln. Grundlage des Projektes 
bildet das von Angelika May 1998 entwickelte 
Interventionsprogramm S.I.G.N.A.L., das sich 
eng an das erprobte US-amerikanische Interven-
tionsmodell RADAR anlehnt und auf vier 
grundlegenden Schritten basiert: 
 
1. Aktive Befragung von Patientinnen nach 
Gewalterfahrung: 
Erfahrungen und Studien aus dem Gesundheits-
bereich belegen, dass Frauen offen über ihre 
Gewalterfahrungen sprechen, wenn sie in direk-
ter, mitfühlender und nicht verurteilender Form 
angesprochen werden. 
 
2. Detaillierte, gerichtsverwertbare Doku-
mentation vorliegender alter und neuer Ver-
letzungen und Beschwerden: 
Wichtig ist dies bei z.B. einer Klage gegen den 
Täter, bei Sorgerechtsentscheidungen oder auf-
enthaltsrechtlichen Fragen für Migrantinnen. 
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3. Klärung der Gefährdung der Frau und ggf. 
der Kinder: 
Das Gefährdungspotential für Frauen und ihre 
Kinder steigt deutlich in Trennungsphasen, in 
dieser Zeit erfolgen die meisten tödlichen Ge-
walttaten. 
 
4. Vermittlung und Information: 
Viele Frauen verfügen nicht über das Wissen, 
welche Hilfsangebote es gibt und wie sie Kon-
takt aufnehmen können. 
 
 
Die einzelnen Buchstaben des Projektnamens 
S.I.G.N.A.L. stehen für konkrete Handlungsan-
weisungen, die sich an das Pflege- sowie ärztli-
che Personal richten: 
 
S: Sprechen Sie die Patientin an 
 
I: Interview mit konkreten einfachen Fragen 
 
G: Gründliche Untersuchung alter und neuer 
Verletzungen 
 
N: Notieren und dokumentieren Sie alle Befun-
de und Angaben, so dass sie gerichtsverwertbar 
sind 
 
A: Abklären des aktuellen Schutzbedürfnisses 
 
L: Leitfaden mit Notrufnummern und Unter-
stützungsangebote anbieten 
 
Zentrale Grundlage des Projektes sind die Fort-
bildungen der Beschäftigten des Klinikums, um 
sie für die Problematik zu sensibilisieren und 
ihnen Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Seit 
August 1999 werden von Gisela Gut und Brigit-
te Geier mehrmals jährlich zweitägige Fortbil-
dungsveranstaltungen angeboten. Bis heute sind 
alle Pflegekräfte der 1.Hilfe/Notaufnahme er-
reicht worden, zusammen mit den Mitarbeite-
rinnen aus den Polikliniken, Röntgen und der 
Krisenintervention konnten 107 Teilnehmerin-
nen geschult werden. Mit Beginn 2001 sind die 
halbjährlichen Fortbildungen in das Angebot der 
Fort- und Weiterbildungsstätte des Universitäts-
klinikums integriert. Die Evaluation der Fortbil-
dung zeigt, dass das Ziel der Sensibilisierung für 
die Problematik, der Gewinn an Wissen und 
Information über Ausmaß und Folgen von Ge-
walt sowie der Gewinn an Handlungssicherheit 
die Mehrheit der Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen positiv erreicht hat. Mit den Fortbildungen 
für Ärztinnen und Ärzte konnte im Mai 2001 auf 

allen relevanten Stationen und Abteilungen be-
gonnen werden. Bis heute nahmen gut 170 Ärzte 
und Ärztinnen verschiedener Fachdisziplinen an 
den insgesamt 13 Veranstaltungen teil. Viele der 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen zeigen ein 
Bedürfnis nach vertiefenden Falldiskussionen 
und einem interdisziplinären, abteilungsübergrei-
fenden Austausch. 
 
Die Angaben von Gewalt betroffener Patientin-
nen, die die 1.Hilfe/Notaufnahme des UKBF 
wegen häuslicher Gewalt aufsuchten, zeigen:  
Das Altersspektrum reicht von 13 Jahren bis zur 
ältesten Patientin, die 80 Jahre alt war. Das Alter 
der Mehrheit der Frauen liegt zwischen 19 und 
40 Jahren. 2 Patientinnen waren schwanger, 1 
Patientin hatte eine Woche zuvor entbunden. 16 
Patientinnen wurden mit dem Rettungsdienst ins 
UKBF gebracht, in 7 Fällen musste die Polizei 
informiert werden. 12 Frauen gingen nicht mehr 
nach Hause. 3 gingen direkt in ein Frauenhaus. 2 
Frauen wurden mit der Polizei aus dem Kran-
kenhaus begleitet und  2 Frauen wurden statio-
när aufgenommen.  
 
Die Art der Verletzungen, hier möchte ich aber 
betonen, der sichtbaren Verletzungen, waren 
unter anderem: 
Hämatome an fast jeder Stelle des Körpers, 
Stichwunden, Schnittwunden, Bisswunden, 
Würgemale, geschwollene und geplatzte Lippen,  
Platzwunden und Prellungen an Kopf und Kör-
per, herausgeschlagene Zähne, Knochenbrüche, 
Nasenbeinbrüche, Kieferverletzungen, Quet-
schungen, Verbrennungen 2. und 3. Grades, 
Vergewaltigungen und vieles mehr. 
 
Nach Angaben der Frauen sind sie  zumeist vom 
Ehemann/Freund/Partner mit der Faust, der 
Gürtelschnalle, mit Riemen geschlagen worden, 
sie wurden getreten, geschubst und gestoßen, an 
den Haaren gezogen und gewürgt, geprügelt und 
vergewaltigt, an die Heizung gefesselt und ange-
zündet. 
 
Es kamen Frauen mit erstmaliger Gewalterfah-
rung und Frauen, die über Jahre Misshandlungen 
ausgesetzt waren, in die Erste Hilfe des Universi-
tätsklinikums. 
 
Um Daten gewaltbetroffener Frauen kontinuier-
lich zu ermitteln wurde im Sommer 2001 der 
Aspekt häusliche Gewalt in den klinikinternen 
Aufnahmebogen der Ersten Hilfe integriert. 
Soweit möglich und von den Frauen erwünscht, 
erhalten von Gewalt betroffene Patientinnen 
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folgende Unterstützungen in der 1. Hil-
fe/Notaufnahme: Gespräche mit geschultem 
Personal über Gewalt als Ursache der Verlet-
zungen, über Schutz- und Sicherheitsbedürfnisse 
sowie weiterführenden Einrichtungen. Informa-
tionsmaterial, z.B. Notfallkarte mit Telefon-
nummern der Frauenhäuser und Beratungsstel-
len liegt in der 1. Hilfe aus und wird den Frauen 
bei Bedarf ausgehändigt. Über eine 
S.I.G.N.A.L.-Telefonnummer können Frauen 
Informationen und Beratungen über das Projekt 
und weiterführende Hilfseinrichtungen bekom-
men. In Zusammenarbeit mit dem medizini-
schen Personal des Klinikums und dem Ge-
richtsmedizinischen Institut wurde ein Doku-
mentationsbogen entwickelt. Er dient der Erfas-
sung von Verletzungen und ist für Frauen ein 
wichtiges gerichtsverwertbares Instrument, das 
sie zu jedem gewünschten Zeitpunkt nutzen 
können. Seit August 2001 stehen 2 Betten für 
gewaltbetroffenen Patientinnen, die sich in einer 
akuten Krisen- und Gefährdungssituation befin-
den und nicht in ein Frauenhaus gehen können, 
auf der psychiatrischen Krisenstation zur Verfü-
gung. Außerdem wurde ein S.I.G.N.A.L.-Button 
in Anlehnung an das S.I.G.N.A.L. Logo entwi-
ckelt, der das Pflegepersonal als kompetente 
Ansprechpartner ausweist und den Frauen einen 
ersten Gesprächskontakt erleichtert. 

Wir hoffen mit dem Interventionsprojekt 
S.I.G.N.A.L. am Universitätsklinikum Benjamin 
Franklin Frauen neben der medizinischen Erst-
versorgung helfen zu können einen Ausstieg aus 
der Gewaltsituation zu finden, der den Weg in 
eine bessere Zukunft bereitet. Mit Hilfe des 
Geldes, das das Projekt durch die Verleihung des 
Margherita-von-Brentano-Preises erhält, werden 
wir im kommenden Jahr das Bedürfnis der pfle-
gerischen und ärztlichen MitarbeiterInnen nach 
kontinuierlichen interdisziplinären Fallbespre-
chungen zur Versorgung gewaltbetroffener Pati-
entinnen aufgreifen. Wir werden mit diesen Mit-
teln fachkundige Personen mit der Konzeption, 
Durchführung und Evaluation der Fallbespre-
chungen beauftragen! Wir sind begeistert, dass 
Sie, die „Jury“ dem Projekt diesen wichtigen, 
weiteren Entwicklungsschritt ermöglicht haben. 
 
Am Ende meiner Rede möchte ich mich aus-
drücklich bei allen bedanken, die das Projekt mit 
Engagement, Energie und viel Phantasie mitge-
tragen haben. Ganz besonders möchte ich mei-
ner Kollegin Renate Tonnes für die Rücksicht 
und Unterstützung danken. Es war sicher eine 
Herausforderung, die Unruhe und den Stress in 
unserem kleinen Büro mitzuertragen. 

_____________________________________ 
 
 

Arbeitsgruppe gegen 
sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt tagt! 

 
Studentinnen, angehende oder schon promovierte Wissenschaftlerinnen, sonstige Mitarbeiterinnen: sexu-
elle Belästigung betrifft alle Statusgruppen der Freien Universität. Die weitgehenden Konsequenzen gehen 
vom Wechsel des Arbeitsplatzes oder Studienortes bis zu dauerhaften psychischen und physischen Prob-
lemen. Die seit mehreren Jahren tätige ARBEITSGRUPPE GEGEN SEXUELLE BELÄSTIGUNG der 
FU Berlin setzt sich für die Etablierung von Richtlinien gegen Belästigung von Frauen ein. Sie hilft betrof-
fenen Frauen, zeigt umfassende Lösungsalternativen auf und beschäftigt sich mit der Entwicklung von 
Richtlinien zum Umgang mit sexueller Diskriminierung, Belästigung und Gewalt. Alle Interessierten sind 
herzlich eingeladen. 
 

 
Nächstes Treffen der Arbeitsgruppe ist am 

Dienstag, 12.03.02 von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
im Büro der Frauenbeauftragten 

Raum 104 
Rudeloffweg 25-27 

14195 Berlin 
Tel.: 838 54259 

Email: frauenbeauftragte@fu-berlin.de 
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Habilnetz – noch gibt es uns! 

 
 

Netzwerke dienen als Plattform für Informations- und Erfahrungsaustausch. Nicht nur habilitie-
rende Frauen nutzen seit geraumer Zeit die Gelegenheit, sich in zwangsloser Runde im Rahmen 
des Habilnetzwerkes zu treffen. Fragen wie Qualifizieren mit Kind? Lohnt es sich noch zu habilitieren? 
Welche aktuellen Förderprogramme gibt es? aber auch die Entdeckung inhaltlicher Gemeinsamkeiten 
gestalten die Gespräche. Ebenso wichtig war und ist der direkte Informationsfluss zwischen sich 
in Qualifikationsprozess befindlichen Frauen und den Zentralen Frauenbeauftragten und so lade 
ich wieder ein 

 
am 25.02.02 

um 18:00 Uhr 
im Galileo 

Otto-von-Simson-Straße 26 
14195 Berlin 

 
 

 
Mechthild Koreuber 

Zentrale Frauenbeauftragte

  

_____________________________________ 
 
 

Die Personalräte der Freien Universität 
Berlin 
 
Wissenschaft ist Zukunft – Zukunft ist 
Arbeit – Berlin braucht Zukunft – Berlin 
braucht Arbeit – Berlin braucht die FU-
Medizin – Berlin braucht die Medizin 
der FU und der HU 
Stellungnahme 
 
 
Für die Personalvertretungen der Freien Univer-
sität Berlin bedeutet die Aufgabe der FU-
Medizin eine eklatante Fehlentscheidung mit 
erheblichen materiellen und immateriellen Fol-
gekosten für die Freie Universität und für den 
Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Berlin. 
Sie entzöge der FU die Funktion einer Volluni-
versität. Wichtige biomedizinische Forschungs-
einrichtungen sowie das Netzwerk der mit ihr 
verbundenen Industrieforschung gingen verlo-
ren. Die Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-
Institut für molekulare Genetik in Berlin-
Dahlem würde zerstört. Diese Fehlentscheidung 

gilt es zu verhindern; sie würde den Bruch der 
Hochschulverträge 2003 bis 2005 bedeuten. 
 
Im Jahr 2001, dem Jahr der Koalitionsentschei-
dung zur Schließung des Universitätsklinikums 
Benjamin Franklin (UKBF) als Universitätsinsti-
tution, steht diese gemeinsam mit der Charité 
mit ihren Leistungen ganz oben im universitären 
Spektrum der Bundesrepublik: Die eingeworbe-
nen Drittmittel beider Fachbereiche wurden auf 
mehr als 160 Millionen DM im Jahr 2000 gestei-
gert. Bei den Drittmitteleinwerbungen pro Pro-
fessur nehmen beide Uni-Kliniken mit einer 
Pro-Kopf-Einwerbung von 620.000 DM pro 
Professor am UKBF und 652.000 DM an der 
Charité bundesweit Spitzenplätze ein. Zum Ver-
gleich: Bundesweit wurden in der Universitäts-
medizin nur 309.000 DM pro Professur einge-
worben. 2001 existierten fünf Sonderfor-
schungsbereiche der DFG, sechs Forschungs-
gruppen und acht Graduiertenkollegs zur Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses an 
FU und HU.  
 
Insgesamt hängen von den Drittmitteleinwer-
bungen der Medizin an FU und HU unmittelbar 
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mehr als 2400 hochqualifizierte und mittelbar 
weitere 4500 Arbeitsplätze ab. 
 
Gemeinsam mit anderen fordern wir: 
 
1. Die Politik muss endlich Bestand und lang-

fristige Planungssicherheit für die medizini-
schen Fachbereiche von FU und HU garan-
tieren. Sie muss die Hochschulmedizin als 
Leistungsträger für Innovation und Ent-
wicklung in Berlin auch leistungsgerecht 
ausstatten. 

 Nur so kann sie tatsächlich zum Ausbau des 
Wissenschafts- und Bildungsstandorts Berlin 
beitragen. 

 
2. Die Expertenkommission muss, wie in den 

vom Abgeordnetenhaus beschlossenen 
Hochschulverträgen vereinbart, ohne weite-
re Vorgabe arbeiten können! Eine entspre-
chende Erklärung ist unverzüglich ab-
zugeben, um den bereits entstandenen 
Schaden in Grenzen zu halten. 

 
3. Ein Gesamtkonzept der Universitätsmedizin 

muss sich auf die Region Ber-
lin/Brandenburg beziehen. 

 
4. Eine Gesamtrechnung ist aufzumachen, in 

der die Schließungskosten einschließlich der 
volkswirtschaftlichen Folgekosten den Ein-
sparungen gegenübergestellt werden. 

 
5. Betriebsbedingte Kündigungen müssen 

ausgeschlossen sein, ebenso wie „förmliche 
Ausgründungen“.  

 
Wie beliebig, wie wenig rational die Schließung 
der FU-Medizin ist, zeigt ein Blick in die Ver-
handlungen der Ampelkoalition: „Die SPD will 
die Charité aufgeben“ heißt es in einer Presse-
meldung der Berliner Zeitung vom 06.11.2001 
im Internet. Weiter heißt es, „den Plan, das Uni-
versitätsklinikum Benjamin Franklin aufzugeben 
und zu einem normalen Krankenhaus zurückzu-
stufen, habe die SPD wieder aufgegeben.“  
 
Vorgestern das Benjamin Franklin, gestern die 
Charité, heute wieder das Benjamin Franklin, 
und morgen vielleicht wieder die Charité?  
 
Die Personalvertretungen der Freien Universität 
Berlin werden mit allen ihnen zur Verfügung ste-
henden Mitteln den Protest weiter unterstützen 
für den Erhalt der medizinischen Fachbereiche 
von FU und HU! 

Argumente gegen eine Schließung des 
Fachbereichs Humanmedizin und eine De-
gradierung des Universitätsklinikums Ben-
jamin Franklin in ein regionales Kranken-
haus: 
- Die gesetzlich festgeschriebenen, in der 

Koalitionsvereinbarung bestätigten 600 Stu-
dienplätze in der Medizin und 160 in der 
Zahnmedizin für Gesamtberlin wären nicht 
mehr finanzierbar. Eine Fusion mit der Me-
dizin an der HU brächte auch keine Lösung: 
Eine drastische Erhöhung der Lehrver-
pflichtung für Professoren und Mittelbau ist 
nicht geplant, die Professoren an der FU 
könnten nicht gefeuert und Pensionen für 
die ausgeschiedenen müssten weiter gezahlt 
werden. 
Eine Reduktion der Studienplätze wäre – bei 
einem bereits voraussehbaren Mangel an 
Ärzten und Zahnärzten in Lehre, Forschung 
und Krankenversorgung – unverantwortlich. 

- Die Gefahr betriebsbedingter Kündigungen 
ist groß, der Schutz davor ist an der FU nur 
noch bis zum 31.12.2002 vereinbart. Mit ei-
ner Arbeitslosenquote von 16,5% liegt Ber-
lin an der Spitze der alten Bundesländer. 
Von einer Schließung der Medizin an der 
FU und der Umwandlung des Universitäts-
klinikums in ein Regionalkrankenhaus wären 
5000 qualifizierte und hochqualifizierte Ar-
beitsplätze in Forschung, Lehre und Kran-
kenversorgung betroffen, für die es in der 
Region keinen Ersatz gibt. Statt die Löhne 
und Gehälter aus dem Landeshaushalt zu 
zahlen, würde dann die Bundesanstalt für 
Arbeit mit der Zahlung von Arbeitslosen-
geld belastet. Das bedeutete auch: Steuer-
verluste für das Land Berlin und Einnahme-
verluste für die Sozialversicherungsträger.  

- Besonders betroffen wäre der wissenschaft-
liche Mittelbau. 377 Qualifikationsstellen, 70 
C1- und 10 C2-Stellen des Fachbereichs 
Humanmedizin/UKBF und 500 über 
Drittmittel finanzierte Stellen – Mittelbau 
und „sonstige“ Beschäftigte – würden, da 
diese befristet sind, als erste wegfallen. Da-
mit würden wissenschaftliche Lebens- und 
Karriereplanungen zerstört. Die Aus-
bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs wür-
den eingeschränkt; Berlin verlöre seine 
Konkurrenzfähigkeit. 
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- Die beachtlichen Erfolge der Frauenförde-
rung beim wissenschaftlichen Nachwuchs in 
Medizin und Zahnmedizin würden zunichte 
gemacht. Der Frauenanteil beträgt immerhin 
40% und liegt damit deutlich über dem 
Bundesdurchschnitt. 

- Die Umwandlung des Universitätsklinikums 
Benjamin-Franklin in ein regionales Kran-
kenhaus würde unweigerlich die Privatisie-
rung nach sich ziehen und 120 Ausbil-
dungsplätze in der Pflege gefährden. Die auf 
Basis der gut funktionierenden Kooperation 
mit dem Unfallkrankenhaus Marzahn ge-
plante Erhöhung der Kapazität auf 150 Plät-
ze könnte nicht realisiert werden. Das wider-
spräche der in der Koalitionsvereinbarung 
enthaltenen Aussage, die Ausbildungsplätze 
in der Stadt zu erhalten bzw. auszubauen.  

 Ein solcher Schritt wäre darüber hinaus auf 
Grund des bereits existierenden Mangels an 
qualifizierten Pflegekräften sowie der hohen 
Jugendarbeitslosigkeit in Berlin auch ar-
beitsmarktpolitisch verantwortungslos. 

Von der Umwandlung des Universitätsklini-
kums in ein Regionalkrankenhaus wäre 
auch die Gesundheitsversorgung besonders 
betroffen: 
- Wegfall der poliklinischen Versorgung, mit 

z.B. Aids-, Rheuma-, Tumor-, Augensprech-
stunde; 

- Gefahr der fächerspezifischen Einschrän-
kungen in der Notfallversorgung (z.B. Neu-
rochirurgie) und der damit verbundenen 
drohenden Unterversorgung der Bevölke-
rung im Südwesten Berlins und im Bran-
denburger Umland; 

- Gefahr von Qualitätsverlusten in der medi-
zinischen Leistung durch Abwanderung von 
wissenschaftlichen Experten und keine 
Neuberufungen; das bedeutete die billigende 
Inkaufnahme des Verlustes von universitä-
rem Wissenstransfer für die medizinische 
Versorgung, z.B. in der Schmerztherapie. 

 
Wir wehren uns gegen die Ignoranz jedes Sacharguments durch die Politik und fordern Antwort 
auf die Frage: Warum? 
Berlin, den 05. Februar 2002 
 
Petra Botschafter, Vorsitzende des GPR; Monika Ziegner, Vorsitzende des PR FB Humanmedizin/UKBF; Gaby 
Sedatis, Vorsitzende des PR Dahlem; Peter Hirsch, Vorsitzender des PR Botanischen Gartens/Botanischen Muse-
ums; Manfred Suchan, Stellvertretender Vorsitzender des PR stud. Beschäftigter 
 

 
 

Zur aktuellen Situation: 
 

SPD und PDS haben die Einrichtung einer Expertenkommission beschlossen mit dem Auftrag Erarbei-
tung eines übergreifenden und mittelfristig umsetzbaren Gesamtkonzeptes für die Universitätsmedizin in 
Berlin. Sie orientiert sich daran, dass der Senat von Berlin nach Auslaufen der Hochschulverträge Ende 
2005 den konsumtiven Zuschuss für die Universitätsmedizin um ca. 98 Mio. € abzusenken plant. Die 
Kommission soll insbesondere die von den Universitäten einzubringenden Strukturvorschläge in ihre 
Beratungen miteinbeziehen. Die Ergebnisse werden die Grundlage für das im Herbst 2002 geplante Medi-
zinstrukturgesetz bilden. Doch noch ist die Schließung der FU-Medizin nicht vom Tisch. 
 
Die Gewerkschaften ver.di, GdP und GEW rufen zu einer Demonstration gegen den Abbau von Ar-
beitsplätzen und sozialen Leistungen auf: 
 

Am 21.2.2001 
 

von 12.00 Uhr – 13.00 Uhr 
 

am Potsdamer Platz. 
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Das neue Hochschulrahmengesetz 
 
 
Seit 1999 wird über eine Novellierung des Hochschulrahmengesetzes (HRG) und insbesondere 
eine Dienstrechtsreform nachgedacht und – auch in der Öffentlichkeit – diskutiert. Vielfach ist 
Zweifel an dem Sinn der Reformen geäußert worden. Insbesondere die Einführung der Junior-
professur und die Abschaffung die Habilitation und damit verbunden der C1- und C2-Stellen 
sind in ihren Auswirkungen schwer zu überblicken. (vgl. Wissenschaftlerinnenrundbrief 2001). 
In die Debatte der letzten Tage floss auch erheblich Kritik an einer 12-Jahres-Begrenzung auf 
Qualifizierungsstellen ein, die möglicherweise in ihren gesetzlichen Formulierungen und arbeits- 
und personalrechtlichen Implikation nicht identisch sind mit dem vom Gesetzgeber gewünsch-
ten Konsequenzen (vgl.Preis/Dietrich, www.uni-koeln.de/jur-fak/instsozr). Das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung hat für Nachfragen eine Hotline eingerichtet: 0188-572005. 
 
Auch die Zentrale Frauenbeauftragte bietet in Kooperation mit der Verwaltung einen Service 
an, um bei individuellen Problemen arbeits- oder personalrechtlicher Natur oder allgemeinen 
Anfragen beraten zu können. E-mails mit entsprechenden Fragen bitte an frauenbeauftrag-
te@fu-berlin.de senden. Sie werden von uns innerhalb kurzer Zeit per Mail beantwortet werden.  
Das Gesetz tritt in Kraft, doch welche Ausgestaltung es auf Länderebene haben wird und wie 
Übergangsregelungen seien könnten und sein werden, ist offen. An der Freien Universität haben 
sich viele bereits im Vorfeld der Verabschiedung mit diesem Gesetz befasst und eine Reihe von 
Initiativen ergriffen. Um diese Debatte weiter zu treiben und auf Länderebene wirksam zu wer-
den, laden wir ein zu Diskussion und koordinierendem Treffen  
 

am 21.02.2002 
um 18.30 Uhr 

im Galileo, Otto-von-Simson-Str.26, 14195 Berlin. 
 
 
Mechthild Koreuber     Anette Simonis 
Zentrale Frauenbeauftragte     Vertreterin der Initiative Mittelbau 
e-mail: frauenbeauftragte@fu-berlin.de   e-mail: simonis@zedat.fu-berlin.de 

 
 

_____________________________________ 
 
 
 
Bianca Beyer 
Stellvertretende Frauenbeauftragte 
 
Frauenbeauftragte – Es wurde gewählt. 
 
 
Am ersten April werden die beiden gewählten 
stellvertretenden zentralen Frauenbeauftragten 
ihr Amt antreten, am 30. Januar waren sie ein-
stimmig vom zentralen Frauenrat gewählt wor-
den. 
 
Sonja Schneller studiert am Lateinamerika-Institut. 
Nach einer Babypause vor zwei Jahren hat sie 

vor über einem Jahr begonnen im Büro der zent-
ralen Frauenbeauftragten zu arbeiten. Ihr letztes 
Projekt war die Bewerbung der Freien Universi-
tät um den Total Equality Science Award. Dabei 
hat sie sich ein fundiertes Wissen über sämtliche 
Aspekte der Frauenförderung an der Freien 
Universität angeeignet. Ihren zukünftigen Ar-
beitsschwerpunkt sieht sie in der Zusammenar-
beit mit den dezentralen Frauenbeauftragten. 
 
Valeska Falkenstein ist Studentin der Publizistik 
und der Politikwissenschaften. Sie hat ein halb-
jähriges Praktikum im Büro der zentralen Frau-
enbeauftragten absolviert. Ihre Aufgabe war 
unter anderem die Organisation des Universi-
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tätsfrauentages im November 2001. Danach war 
sie vor allem mit redaktionellen Aufgaben be-
schäftigt zu Homepage, Wissenschaftlerinnen-
rundbrief, Broschüre. Ihr liegt für ihre zukünfti-
ge Arbeit besonders die Außendarstellung der 
Frauenbeauftragten am Herzen und hier insbe-
sondere der Kontakt zu den Studentinnen. 
 
Auch der zentrale Frauenrat ist neu zusammen-
gesetzt. Er wurde Anfang Januar von allen weib-
lichen Mitgliedern der Freien Universität ge-
wählt. Zu seinen Aufgaben gehören auch alle 
vier Jahre die Wahl der hauptberuflichen zentra-
len Frauenbeauftragten, die Empfehlung der 
jährlichen Margherita-von-Brentano-Preisträge-
rinnen, aber auch die Beratung und Unterstüt-
zung der zentralen Frauenbeauftragten in ihren 
Aufgaben. 
 
Die Mitglieder des zentralen Frauenrats für die 
nächsten zwei Jahre sind: In der Gruppe der 
Professorinnen: Christine Keitel-Kreidt, Mecht-

hild Leutner, Claudia Ulbrich (Vertreterin Marti-
na Dören). In der Gruppe der akademischen 
Mitarbeiterinnen: Edith Püschel, Anita Runge, 
Martha Zapata Galindo (Vertreterin Katharina 
Fleischmann). In der Gruppe der Studentinnen: 
Nicole Dietrich, Annette Heppel, Sonja Schnel-
ler (Vertreterinnen: Katrin Jung, Birthe Dann-
hauer, Annette Mörler, Monika Schuch, Bianca 
Beyer). In der Gruppe der Sonstigen Mitarbeite-
rinnen: Barbara Klemm, Marianne Peters, Grace 
Quitzow (Vertreterinnen Gudrun Sander, Bärbel 
Schiller, Heide Fiehring). 
 
Als Sprecherin des zentralen Frauenrats wurde 
Mechthild Leutner benannt. Auch an den meis-
ten Fachbereichen, Einrichtungen und Instituten 
wurden in den vergangenen Tagen die Frauen-
beauftragte und ihre Stellvertreterinnen gewählt. 
Eine Liste der dann ab 1. April sich im Amt 
befindlichen Frauen veröffentlichen wir in den 
nächsten Rundbrief. 
 

 
________________________________________________________ 

 
 

 
Barbara Strobel 
Fauenbeauftragte am FB Politik- und Sozialwis-
senschaften 
 
Regulierung machts möglich – Frauen-
quoten im öffentlichen Dienst steigen 
 
 
Das Allensbacher Meinungsforschungs-Institut 
hat im Jahre 2000 eine große Umfrage zu dem 
Schwerpunkt „Fraueninteressen und Frauen-
politik“ durchgeführt. Ein zentrales Ergebnis 
ist, dass 80% der Bevölkerung der Meinung ist, 
dass die Gleichstellung im Bereich Ausbil-
dung/Schule/Studium weitgehend verwirklicht 
sei.1 Dieses Ergebnis spiegelt auch die Alltagser-
fahrung in vielen Bereichen der Universität wi-
der. Der Anteil der Frauen an den Studierenden, 
Wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen  und 
selbst an den Promovierenden hat in den letzten 
Jahren zugenommen, so dass viele Studentinnen 
den Eindruck gewinnen, ihre Situation sei relativ 
frei von Diskriminierung. 
 

                                                           
1Institut für Demographie Allensbach, Fraueninteressen 
und Frauenpolitik, Eine Repräsentativbefragung zu den 
Interessen von Frauen und ihren Erwartungen an die 
Politik, im Auftrage des BMFSFJ, Allensbach 2000, S. 5  

Der Fortschritt von Frauenpolitik in den letzten 
Jahren hat allerdings auch eine Kehrseite: Politik 
aus eigener Anschauung, aus unmittelbarer Be-
troffenheit findet bei jungen Frauen kaum noch 
Boden. Es ist also eine schwierige Phase, weil 
diejenigen, die als Akteurinnen der Frauenbewe-
gung den Fortschritt auf ihre Fahnen geschrie-
ben hatten, scheinbar am Ende der Möglichkei-
ten von Gleichstellungsstrategien angekommen 
sind, aber andere Wege sich noch nicht abzeich-
nen. 
 
Die Bereiche, wo die Gleichstellung bislang am 
wenigsten gegriffen hat, sind Erwerbstätigkeit 
und Politik, für diese Bereiche sind Gleichstel-
lungsmaßnahmen nicht so einfach zu benennen 
und durchzusetzen. Die Qualifikation der jungen 
Frauen hat deutlich zugenommen, sie überflügelt 
in Teilen die der Männer: im Mai 2000 hatten bei 
den 20- bis unter 30-jährigen 33% der erwerbstä-
tigen Frauen und nur knapp 27% der erwerbstä-
tigen Männer Fachhochschul- bzw. Hochschul-
reife2, dennoch verdienen Frauen immer noch 
deutlich weniger als Männer. Verdienst- und 
Aufstiegsmöglichkeiten sind insbesondere nach 
Einschätzung der Frauen selbst nach wie vor 
völlig unbefriedigend: 86% aller Frauen sehen 
                                                           
2 Statistisches Bundesamt, Leben und Arbeiten in 
Deutschland, Mikrozensus 2000, S. 28  
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die Gleichstellung bei den Verdienstchancen 
noch nicht annähernd erreicht.3  
 
Aber auch hier fördert ein Blick in die Statistik 
die Erkenntnis, dass auch im Bereich der Be-
rufseinmündung „Regulierung“, d.h. Vorgaben 
und Anreize ein wichtiges Hilfsmittel sind. Für 
die meisten Bereiche des öffentlichen Dienstes 
gelten Gleichstellungsgesetze und es zeigt sich, 
dass sich die Anstrengungen in den Statistiken 
niederschlagen. Die Frauenquote ist im öffentli-
chen Dienst weiter gestiegen. Scheint dies zu-
nächst nur eine relative Erhöhung, weil der Ab-
bau der Beschäftigtenzahl bei den Männern – 
und das heißt in den Sektoren, wo Männer vor 
allem beschäftigt sind – deutlicher ausgefallen ist 
als bei den Frauen, so kommt ein echter Zuge-
winn von Arbeitsplätzen aber vor allem dadurch 
zustande, dass die Anzahl der Frauen in Teilzeit-
verhältnissen gestiegen ist. 
 
Nach Sektoren lässt sich feststellen, dass „die 
Mitarbeiterstäbe der Einrichtungen des mittelba-
ren öffentlichen Dienstes (61%) und der Kom-
munen (59%) besonders hohe Frauenquoten 
aufweisen. Im Landesdienst liegt sie mit 51% 
leicht über dem Gesamtdurchschnitt des öffent-
lichen Dienstes, während beim Bund (Frauen-
quoten ohne Berufs- und Zeitsoldaten: 33%) 
Frauen deutlich unterrepräsentiert sind. Gegen-
über dem Vorjahr hat sich die Frauenquote in 
allen Beschäftigungsbereichen leicht erhöht.“4 
 
Besonderes Gewicht auf Frauenförderung wurde 
in den Sektoren gelegt, wo Frauen bislang am 
wenigsten repräsentiert waren. Und auch hier 
zeigen sich Veränderungen: „Die Zahl der in den 
Laufbahnen des höheren und gehobenen Diens-
tes beschäftigten Frauen ist deutlich stärker als 
die Gesamtzahl der Beschäftigten in diesen 
Laufbahngruppen gestiegen. Mitte 2000 wurden 
im Vergleich zum Vorjahr auf diesen qualifizier-
ten Arbeitsplätzen jeweils knapp 8000 Frauen 
zusätzlich beschäftigt. Damit wurden Frauen bei 
der Neubesetzung von frei gewordenen Stellen 
verstärkt berücksichtigt.“5 
 
Die Frauenquote betrug nach Laufbahn und 
damit letztlich nach Qualifikationsstufen: „im 
höheren Dienst 33,7%, im gehobenen Dienst 
51,1%, im mittleren Dienst  62,6% , im einfa-

                                                           
3 Allensbach, a.a.O., S. 8 
4 Beschäftigte der öffentlichen Arbeitgeber am 30. Juni 
2000, in: Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statis-
tik 10/2001,  S. 812 
5 a.a.O., S. 813 

chen Dienst 39,2% und bei den Arbeitern 
36,4%.“6  Die Fortschritte, die erzielt wurden, 
sollen und können nicht verdecken, dass die 
Frauen damit sowohl am oberen – immer noch 
– als auch am unteren Rand der Einkommens-
skala des öffentlichen Dienste unterrepräsentiert 
sind. Aber es zeigt sich, dass Veränderungen 
möglich sind, dass Regulierung neue Räume 
schaffen kann und dass Gleichstellungsstrategien 
Erfolge erzielen. Besonders deutlich wird dieser 
Zusammenhang, wenn die Altersstruktur 
durchleuchtet wird. 
 
„Die Frauen sind bei den Beamten und Ange-
stellten in den jüngeren Altersgruppen stärker 
vertreten. Dies wirkt sich auf die Frauenquote in 
den verschiedenen Altersgruppen aus. So liegt 
die Frauenquote bei den Beamten bei den unter 
25-jährigen (58%) und bei den 25- bis unter 35-
jährigen (50%) deutlich über dem Gesamtdurch-
schnitt (39%). Bei den Angestellten wurde bei 
den unter 25-jährigen eine Frauenquote von 
80% bei einem Gesamtdurchschnitt von 68% 
festgestellt. Auch diese Daten belegen, dass 
Frauen bei den Neueinstellungen des öffentli-
chen Dienstes in den letzten Jahren verstärkt 
berücksichtigt wurden.“7 
 
 

____________________ 
 
 
Barbara Strobel 
Fauenbeauftragte am FB Politik- und Sozialwis-
senschaften 
 
Deregulierung der Arbeitsbeziehungen 
und Retraditionalisierung von Lebens-
mustern 
 
 
Deregulierung der Arbeitsbeziehung heißt Auf-
gabe von Regeln und Rechten, die das „Normal-
arbeitsverhältnis“ kennzeichnen. Diese Aufgabe 
von Regelungen kann sich auf Arbeitszeiten, 
Arbeitsbedingungen, Löhne oder Schutzrechte 
beziehen. Behauptet wird, dass dieser auch gern 
„Flexibilisierung“ genannte Prozess im Interesse 
aller Beteiligten läge, den Bedürfnissen der Ar-
beitgeber genauso Rechnung trage wie denen der 
Beschäftigten. Die Wirklichkeit sieht in der Re-
gel anders aus, weshalb Gewerkschaften diese 

                                                           
6 a.a.O., S. 813 
7 a.a.O., S. 814 
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neuen Arbeitsverhältnisse häufig auch als prekär, 
als unsicher, charakterisieren. 
 
Die besondere Betroffenheit von Frauen durch 
prekäre Arbeitsbedingungen, die Zunahme 
von Teilzeitbeschäftigungen, Werkverträgen und 
Scheinselbständigkeit zeigt sich besonders deut-
lich in der Entwicklung der letzten 10 Jahre. Im 
Ost-West-Vergleich werden die erschwerten 
Bedingungen in den neuen Bundesländern deut-
lich. „Während sich die Erwerbstätigenquote 
von Frauen in den neuen Ländern zumeist deut-
lich verringerte (absolut von 3,6 Mio. 1991 auf 
3,0 Mio. 1999), hat sie sich im früheren Bundes-
gebiet in fast allen Altersklassen erhöht.”8 Nicht 
nur, dass die absolute Zahl der erwerbstätigen 
Frauen in Ostdeutschland zurückging, auch der 
Status des Arbeitsverhältnisses hat sich erheblich 
verschlechtert. In den Jahren 1991 bis 1999 
„hatten anteilsmäßig nahezu doppelt so viele 
Arbeitnehmerinnen in den neuen Ländern einen 
befristeten Arbeitsvertrag wie im früheren Bun-
desgebiet. So arbeiteten im Osten 1999 fast 14% 
aller abhängig beschäftigten Frauen in einem 
befristeten Arbeitsverhältnis gegenüber nur 7,5% 
im Westen.”9 Auch Teilzeitarbeit spielt eine 
gewichtige Rolle  und dies häufig nicht aufgrund 
freiwilliger Entscheidung. „Gut die Hälfte der 
teilzeiterwerbstätigen Frauen in den neuen Län-
dern arbeitete 1999 gezwungenermaßen Teilzeit, 
da eine Vollzeiterwerbstätigkeit nicht zu finden 
war. Im Westen war das Fehlen einer Vollzeit-
stelle 1999 für weniger als 10% der teilzeiter-
werbstätigen Frauen ausschlaggebend. Der An-
teil der Teilzeiterwerbstätigen hat sich im frühe-
ren Bundesgebiet stärker als in den neuen Län-
dern erhöht: 1991 antworteten 34% der erwerbs-
tätigen Frauen, dass sie einer Teilzeitbeschäfti-
gung nachgingen, 1999 waren es 42%.10 
 
Besonderes Augenmerk muss auch der Beschäf-
tigung in Privathaushalten gelten. Im Bereich 
Versorgung, Betreuung und Service existiert ein 
„statistisch nicht unerheblicher und stetig wach-
sender grauer Markt von geringfügiger und ille-
galer Beschäftigung.”11 Die geringfügige Be-
schäftigung spiele eine immer bedeutendere 
                                                           
8 Entwicklung der Frauenerwerbstätigkeit in den neuen 
Ländern und Berlin-Ost sowie im früheren Bundesgebiet, 
Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik 
11/2000, S. 842 
9 a.a.O., S. 844 
10 a.a.O., S. 845 
11 Barbara Thiessen, Dienstleistungspools – Beschäfti-
gungschance oder neuer prekärer Markt für Frauenarbeit, 
in: Deregulierte Arbeit – Von Tagelöhnern und Selbstun-
ternehmern, S. 62 

Rolle. Nach Erhebungen war 1997 „jede sechste 
erwerbstätige Frau geringfügig beschäftigt.“ Es 
wird davon ausgegangen, dass der überwiegende 
Teil dem Schattenarbeitsmarkt zuzurechnen ist. 
Dies trifft besonders die ausländischen Arbeit-
nehmerinnen: „Seit ausländische Arbeitnehmer 
beider Geschlechter mehr als die Hälfte ihrer 
jeweiligen Arbeitsplätze in der Produktion verlo-
ren haben, kompensieren viele eingewanderte 
Frauen ihre eigene Arbeitslosigkeit sowie den 
steigenden finanziellen Druck in ihren Familien 
durch bereitwillige Übernahme von prekären 
Tätigkeiten.”12 
 
 
Die Mobilitätsanforderungen steigen und re-
traditionalisieren die Geschlechterverhält-
nisse 
 
Zunehmend wird aber auch die Veränderung in 
den Normalarbeitsbedingungen offensicht-
lich. „Flexible Arbeitszeiten haben in den 90er 
Jahren an Bedeutung gewonnen. Gaben 1991 in 
den neuen Ländern gut 30% der erwerbstätigen 
Frauen an, regelmäßig oder gelegentlich an Wo-
chenenden, Sonn- oder Feiertagen bzw. in der 
Nacht zu arbeiten, so stieg dieser Anteil auf 45% 
im Jahr 1999. Im früheren Bundesgebiet arbeite-
ten 1999 44% regelmäßig oder gelegentlich auch 
außerhalb der üblichen Arbeitszeit (1991: 
39%).”13 
 
In einer Untersuchung des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird 
das problematische Verhältnis von Familie und 
beruflichen Mobilitätserfordernissen unter-
sucht. Einer wachsenden Zahl von „Menschen 
(wird) in den Zeiten von Individualisierung und 
Globalisierung ein großes Maß an Flexibilität 
und an Mobilität abverlangt”. Derzeit lebe jeder 
oder jede sechste Berufstätige in einer Partner-
schaft oder Familie, die aus beruflichen Gründen 
„mobil“ ist, dabei sind Singles oder Alleinerzie-
hende noch nicht einmal in die Untersuchung 
einbezogen, so dass der tatsächliche Anteil der 
Betroffenen noch weitaus höher liegen wird. 
 
Der strukturelle Zwang zur Mobilität wirkt sich 
aus auf die Gestaltung von Partnerschaften und 
prägt auch die Entscheidung für oder gegen 
Kinder: nur knapp die Hälfte der mobilen Be-
fragten hat ein Kind. Aufgegliedert nach Ge-
schlecht wird die Brisanz noch deutlicher: „Be-
ruflich mobile Frauen bleiben fast immer kinder-
                                                           
12 a.a.O., S. 67 
13 Entwicklung der Frauenerwerbstätigkeit..., S. 845 
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los. ... Mobile Männer sind dagegen deutlich 
seltener kinderlos.”14 Jede zweite mobile Person 
mit Kind berichtet über nachteilige Auswirkung 
der Mobilität auf die Beziehungen zum Kind.   
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehen 
sich mit beruflichen Mobilitätserfordernissen 
konfrontiert: lange Anfahrtswege zur Arbeit 
müssen in Kauf genommen werden, Umzüge 
werden aus beruflichen Gründen erforderlich, 
selbst die Zahl der Zweithaushalte nimmt signi-
fikant zu, was zu Wochenendpendeln führt, d.h. 
dass die Familie an zwei Orten ihr Leben organi-
sieren muss. Auch die Zahl der Beziehungen, in 
denen beide Partner an anderen Orten beschäf-
tigt sind, wächst: einen gemeinsamen Haushalt 
gibt es in solchen Beziehungen oft nicht. 
 
Der Preis dieser neuen Anforderungen ist für 
alle Beteiligten hoch, für Frauen und Kinder 
aber nochmals deutlich höher. Die Studie 
kommt zu dem Ergebnis: „Sofern Berufsmobili-
tät die Gründung einer Familie überhaupt zulässt 
– und das ist vor allem für Frauen aufgrund der 
traditionellen Rollenteilung mit der Zuständig-
keit der Frau für Familie neben dem Beruf häu-
fig nicht der Fall – wird das Familienleben deut-
lich beeinflusst. Bei berufsmobilen Männern 
verzichtet die Partnerin oftmals auf eine eigene 
Berufskarriere, widmet sich Haushalt und Kin-
dern und schlüpft vor allem in den Zeiten der 
Abwesenheit des Mannes in die Rolle einer al-
leinerziehenden Mutter”15. So führen die neuen 
Formen der Arbeitsorganisation oft zur Retradi-
tionalisierung der Geschlechterverhältnisse.  
 
”Drei von vier Mobilen geben an, dass sich die 
berufliche Situation auf die Partnerschaft aus-
wirkt. Die Partnerinnen (und Partner) sind durch 
die Mobilität unmittelbar und nachhaltig betrof-
fen, besonders gravierend in ihrer Alltagsgestal-
tung. ... Zwei  Drittel der Partnerinnen und 
Partner mobiler Personen fühlen sich durch 
deren Mobilität ebenso oder sogar stärker be-
lastet als die mobile Person selbst.”16 
 
Bezüglich der Belastungen kommt die Studie zu 
folgendem Ergebnis: „Mobilität bringt eine Rei-
he psychischer und physischer Belastungen mit 
sich. 67% aller mobilen, aber nur 4% aller nicht 

                                                           
14 Berufsmobilität und Lebensform, Sind berufliche 
Mobilitätserfordernisse in Zeiten der Globalisierung noch 
mit Familie vereinbar? Kurzfassung eines Verbundpro-
jekts der Gutenberg-Universität Mainz und des Staatsin-
stituts für Familienforschung, 2001, S. 6 
15 S. 8 
16 S. 7 

mobilen Personen berichten von Belastungen, 
die mit ihrer Lebensform zusammenhängen: Die 
psychische Befindlichkeit (27% ) leidet, tägliches 
oder wöchentliches Fahren belastet (28%), 
Zeitmangel (27%), sozialer Kontaktverlust 
(25%), finanzielle Belastungen (20%) und die 
Entfremdung vom Partner bzw. von der Familie 
(21%) werden als weitere Folgen genannt. Als 
Ergebnis der geforderten Mobilität sehen sich 
viele durch ein Leben an zwei Orten zum außer-
beruflichen Engagement nicht in der Lage, die 
Form der Arbeitsorganisation führt also zur 
Einengung der Möglichkeiten, häufig genug zu 
einem Ausschluss von sozialen Beziehungen. 
 
Die Studie kommt zu dem Schluss, dass allge-
meine gesellschaftliche Trends durch diese Form 
der Arbeitsorganisation verstärkt werden „Fami-
liengründungen werden aufgeschoben; Kinder-
wünsche werden nicht realisiert; Trennungs- und 
Scheidungsquoten erhöhen sich; Hilfeleistungen 
zwischen den Generationen, z.B. bei der Pflege, 
verringern sich; psychosoziale Störungen neh-
men zu; gravierende Gesundheitsprobleme und 
frühe Erwerbsunfähigkeit stellen sich häufiger 
und früher ein.” 
 
Der demographische Wandel und der drastische 
Rückgang der Geburtenzahlen werden allerorten 
beklagt und gelten als wichtiges Politikfeld. Aber 
dort wo die Probleme entstehen oder verschärft 
werden, erhalten die Betroffenen keine Unter-
stützung. Aus der Befragung ergibt sich, dass 
„Probleme, die mit der Mobilität der Arbeit-
nehmer verbunden sind, ... von den Arbeitge-
bern als Privatsache betrachtet und weitgehend 
der Eigenregie überlassen (werden ).”17   
 
 
Neoliberalismus ist kein unausweichliches 
Schicksal 
 
Ein Beispiel, dass es auch anders geht, zeigt 
Dänemark. In Skandinavien haben Frauen schon 
lange  Gleichberechtigung eingefordert und 
umfassende Betreuung der Kinder durchgesetzt. 
”Vier von fünf Frauen in Dänemark glauben, 
dass sich durch die staatliche Kinderbetreuung 
beides (Erwerbstätigkeit und Kinder) gut ver-
trägt. So gehen in Kopenhagen 80% der Kinder 
im Alter zwischen einem und zwei Jahren in eine 
Vuggestue (Wiegestube), die meist von sieben 
Uhr morgens bis fünf Uhr nachmittags geöffnet 

                                                           
17 S. 8 
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ist.”18 Freizeiteinrichtungen gibt es auch nach 
Krippe und Kindergarten. „In Kopenhagen 
nutzen 90% der Sechs- bis Zehnjährigen dieses 
Angebot (Freizeiteinrichtungen). Das Ergebnis 
der guten Möglichkeiten, Erwerbstätigkeit und 
Kindererziehung miteinander zu verbinden, lässt 
sich darin ablesen, dass in Dänemark sowohl die 
Rate der Erwerbstätigen hoch ist, aber auch die 
Kinderzahl deutlich höher liegt als in anderen 
EU-Ländern. Nirgends ist denn auch die weibli-
che Erwerbsquote so hoch wie in Dänemark: 
Drei von vier Däninnen haben einen Job – wäh-
rend EU-weit nur jede zweite Frau arbeiten geht. 
Trotzdem – oder vielleicht deshalb – ist das 
Land das einzige in der Europäischen Union, in 
dem in den vergangenen zwölf Jahren die Ge-
burtenrate nicht zurückging. Sie liegt in Däne-
mark bei 1,72 Kindern pro Frau, EU-weit nur 
bei 1,45 Kindern.”19 
 
Sollen die Klagen über die demographische 
Entwicklung nicht nur auf den Abbau von staat-
lichen Leistungen zielen, ist zu prüfen und zu 
fordern, dass die Bedingungen und Leistungen 
für eine  Vereinbarung von Erwerbstätigkeit und 
Kindererziehung verbessert werden. 
 
Gegenwärtig vollzieht sich sowohl in den USA 
als auch zunehmend in Deutschland eine Ent-
wicklung, die die staatlichen Leistungen auf den 
Privatbereich zurückverlagert und vornehmlich 
den Frauen zuweist. Für Kindererziehung stehen 
öffentliche Einrichtungen nur in unzureichender 
Zahl und mit unzureichendem zeitlichen Um-
fang zur Verfügung,  Beaufsichtigung und Ver-
pflegung des Nachwuchses bleibt den Frauen 
häufig allein überlassen. Verschärfend kommt 
hinzu, dass sich nur gut verdienende Frauen die 
Alternative, nämlich private Serviceleistungen, 
kaufen können. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Privatisierung öffentlicher Leistungen dazu 
führt, dass Frauen häufig allein gelassen werden 
mit Aufgaben, die sinnvollerweise öffentlich zu 
organisieren wären und dass damit auch unter 
den Frauen eine neue Spaltung entsteht zwi-
schen den Frauen, die durch Ankauf privater 
Dienste einen Ausgleich schaffen können und 
denjenigen, die diese Dienste zu Schleuderprei-
sen anbieten müssen. Zwischen diesen beiden 
Polen steht die breite Schicht der Frauen, die 
sich mit Notlösungen behelfen, deren Kinder oft 
                                                           
18 Däninnen im Dauer-Glück, in: Publik-Forum 2001, Nr. 
16, S. 2 
19 a.a.O. 

genug als Schlüsselkinder, „Lückekinder“, sich 
selbst versorgen, zunehmend auf sich selbst 
gestellt bleiben. Ein amerikanisches Schlagwort 
illustriert eine Konsequenz der schlechten Alter-
nativen zwischen dem ungeliebten „Zurück an 
den Herd“ und der Ausbreitung von Junkfood: 
„Women into factories. Food into freezers.“20 
Auf diese Weise zeigen die Beispiele, dass die 
Privatisierung öffentlicher Leistungen und die 
Deregulierung von Arbeitsbeziehungen zur Re-
Feminisierung der Verantwortung führt, d.h. 
Frauen die Verantwortung für „Heim und 
Herd“, für Kinder und Reproduktionsbeziehun-
gen wieder stärker zuweist und neue Gräben 
zwischen den Frauen aufreißt21 – die alte Ge-
schlechterordnung wieder befestigt.  
 

____________________ 
 
 
Valeska Falkenstein 
Mitarbeiterin im Büro der Zentralen Frauenbeauf-
tragten 
 
Frauen in der Welt der Neuen Medien? –
Der Universitätsfrauentag 2001 
 
 
Die Neuen Medien — wie lassen sich Frauen auf 
sie ein? Welche Chancen und Möglichkeiten 
bieten sich im Berufsleben, sowohl an der Uni-
versität als auch in Wirtschaft und Kunst? In der 
Vorbereitungszeit des achten Universitätsfrauen-
tages am 15. November 2001 beschäftigten sich 
die Frauenbeauftragten der Freien Universität 
mit Fragen solcher Art. Ziel war es, eine Veran-
staltung zu schaffen, die Frauen in der Welt der 
Neuen Medien sichtbar macht oder die Leerstel-
len aufzeigt. „KarriereChancenGleichheit“ war 
Schlagwort und Titel der Tages. 
 
Die monatelangen Vorbereitungen wurden 
durch die aktuellen gesellschaftlichen Gescheh-
nisse erschwert: Die Flaute der New Economy 
führte zu Schwierigkeiten konzeptioneller Art. 
Ganz praktisch hieß das zum Beispiel, dass Un-
ternehmen der Branche eine Zusammenarbeit 
ablehnten — oft aus Mangel an Zeit und Perso-
nal. Trotzdem gelang es den Veranstalterinnen, 
Möglichkeiten zum Kontakte-Knüpfen zu schaf-

                                                           
20 Dagmar Vinz, The Privatisation of Public Goods and 
Human Security, S. 5 
21 In Dagmar Vinz, a.a.O.,S. 6: The privatisation of pub-
lic goods brings about the feminisation of responsibility 
and the rise of new inequality.” 
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fen: Die Teilung des Universitätsfrauentages in 
Kontaktbörse, Workshop-Angebot und Podi-
umsdiskussion gab Gelegenheiten vielfältiger 
Art. Die Galerie des Henry-Ford-Baus verwan-
delte sich ab 13 Uhr in einen Aus- und Vorstel-
lungsraum. Kunst präsentierte sich neben Mul-
timediafirmen, virtuelle Projekte an der Uni 
stellten sich vor, Workshops vermittelten prakti-
sches Wissen. 
 
Als anspruchsvolles Kunst-Angebot war eine 
Facette des Arbeitens der Berliner Künstlerin 
Sandra Becker zu sehen. Sandra Becker beschäf-
tigt sich mit den Medien Video, Multimedia und 
Fotografie. Sie führte nicht nur eine ihrer Video-
arbeiten vor und brachte dabei ihren Körper 
selbst ein, setzte ihn zu den Bildern in Bewe-
gung. Im Bereich des Cafés präsentierte sie auch 
einige ihrer Einzelbilder — abfotografierte Ein-
stellungen ihrer Videos. Im Gespräch mit den 
Gästen erläuterte sie ihre Arbeit, ihre Motivation 
— und berichtete von ihren Erfahrungen als 
Frau in der Medienkunst. Sie selbst beobachtete 
einen weiblichen Umgang mit der Medientech-
nik, der sich von dem der Kollegen unterscheide. 
Oft erst zögerlicher, aber dann freier, spieleri-
scher. 
 
Wie gehen Wissenschaftlerinnen mit neuen 
Technologien um? Wie werden Medien an der 
Universität genutzt? Werden sie überhaupt ge-
nutzt? Die Präsentationen des Nachmittags ga-
ben einen kleinen Einblick, hier ein Ausschnitt: 
Dr. Michelle Brehme vom Institut für Psycholo-
gie der FU  präsentierte ein Projekt zum Thema 
„Orientierung in virtuellen Welten am Beispiel 
Neukölln“. Dr. Constanze Jaiser von der Zent-
raleinrichtung zur Frauen und Geschlechterfor-
schung der FU stellte „QuerellesNet“ vor, eine 
virtuelle Rezensionszeitschrift. Und Dr. Rosalin-
de Kicherer hielt einen Vortrag über die Virtuel-
le Hochschule Bayern — derzeit das größte 
Projekt in Deutschland, das virtuelles Lernen an 
der Hochschule umsetzen will. 
 
Praktisches Wissen eigneten sich die Teilnehme-
rinnen der Workshops an: Dr. Viola Vockrodt-
Scholz, Trainerin für EDV, beantwortete bei 
„Alle Ressourcen nutzen - EDV im Studium“ 
Fragen zu Textverarbeitung und Internetrecher-
che, Christian Zick (Institut für Informatik) 
zeigte bei „Lehren mit dem Internet - Lernmate-
rialien und ihr Einsatz“ pädagogische Hilfen auf 
und Renate Wielpütz vom FrauenComputer-
Zentrum stellte neue Tätigkeitsfelder im IT und 
Multimediabereich vor. Dies knüpfte wiederum 

sinnvoll an die Unternehmenspräsentationen an: 
Praktikerinnen und Praktiker aus dem Bereich 
Informationsdesign und Multimedia gaben Ein-
blicke in ihr Berufsleben. Vertreten waren unter 
anderem: AVIVA-BERLIN, CTI New Media 
GmbH, Aroma und P.e.p.p.e.r media & mana-
gement GmbH. 
 
Juliane Freifrau von Friesen, damalige Senatorin für 
Wirtschaft und Technologie, ging in ihrem Vor-
trag „Frauen in der New Economy?“ insbeson-
dere auf die Situation in Berlin ein und gab Im-
pulse für die nachfolgende Podiumsdiskussion 
am Abend. Diskussionsteilnehmer waren: Prof. 
Dr. Gerhard Braun, Vizepräsident der Freien Uni-
versität und zuständig für das Ressort „Multime-
dia“. Prof. Dr. Heidi Schellhowe, Organisatorin der 
Virtuellen Internationalen Frauenuni anlässlich 
der Expo und als Wissenschaftlerin im Themen-
gebiet „Frauen und Informatik“ bekannt. Dr. 
Rosalinde Kicherer, als Vertreterin der Virtuellen 
Hochschule Bayern. Erika Romberg, damalige 
Staatssekretärin, und schließlich Ingeborg Neu-
mann, die Gründerin und geschäftsführende 
Gesellschafterin des Venture-Capital-
Unternehmens PEPPERMINT. 
 
Klar wurde ganz schnell: Es bieten sich in der 
neuen Medienwelt durchaus Chancen für Frau-
en. Es entstehen zum Beispiel neue Berufe, die 
gerade für Frauen durch ihren „Mischcharakter“ 
interessant sein können. Doch die Wortbeiträge 
aus dem Publikum brachten es immer wieder zur 
Sprache: Frauen bedienen sich neuer Technolo-
gien oftmals weit zögerlicher als dies Männer tun 
und erwerben dadurch weniger Fähigkeiten. 
Hinzu kommt dann noch ein geringeres Ver-
trauen in die tatsächlich angeeigneten Qualifika-
tionen. Lösungen brachte die Diskussion natür-
lich nicht auf den Tisch. Multimedia-Projekte, 
wie sie zum Beispiel auch an der Freien Univer-
sität angeboten werden und gerade auch Frauen 
miteinbeziehen, können nur ein kleiner Schritt 
sein. 
 
Angeregt durch Überlegungen vor, während und 
nach dem Universitätsfrauentag wird sich die 
Colloquiumsreihe „Lust an Differenzen“ am 1. 
März mit dem Thema „Geschlechterforschung 
und Virtualität – Chance, Nische oder Ausgren-
zung?“ beschäftigen. Von 10 Uhr bis 16 Uhr 
nehmen sich Wissenschaftlerinnen der FU und 
anderer Universitäten in Kurzvorträgen und 
intensiven Streitgesprächen im Konferenzraum 
des Henry-Ford-Baus verschiedenen Aspekten 
virtueller Geschlechterforschung an. 
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Geschlechterforschung und Virtualität –  
Chance, Nische oder Ausgrenzung? 

 
Wintercolloquium 

Lust an Differenzen 

1.März 2002 
im Henry-Ford-Bau, Garystr. 35, 14195 Berlin 

 
 
Virtuelles Lernen, E-Learning oder gleich die gesamte Universität als virtueller Ort sind Schlagworte der aktuellen 
Debatte über neue Lernformen nicht nur an der Hochschule. HECTIC, ein EU-Bericht zu E-Learning an Universi-
täten, nimmt die Fragestellung auf genauso wie „Notebook“, ein Programm des BMBF, das in seinen Fördervoraus-
setzungen die Anbindung an Genderaspekte einfordert, womit wir beim Thema wären. 
 
Wie ist das Verhältnis von Geschlechterforschung und Virtualität zu bestimmen? Geschlechterforschung ermöglicht 
es, eine doppelte Perspektive einzunehmen: auf die zu gestaltenden Inhalte und auf die beteiligten Personen. Folgen-
de Fragen tauchen auf: Wird unter Aspekten der technischen Gestaltung von Lehreinheiten eine Debatte um Aus- 
und Zurichtung von Inhalten gerade nicht geführt? Könnte die mangelnde inhaltliche Reflexion für die Geschlech-
terforschung eine Chance der Etablierung sein? Fristet sie weiterhin ein Nischendasein oder wird sie als immer noch 
randständiges Forschungsgebiet erneut ausgegrenzt? Und wie ist die Technikaneignung von Lernenden, aber auch 
Lehrenden und Forschenden im Hinblick auf das Geschlechterverhältnis zu betrachten? Nutzen Frauen neue Me-
dien in gleichem Maße und in gleicher Weise wie Männer, oder entstehen neue Ausgrenzungsmechanismen? 
 
Kurze Vorträge aus verschiedenen disziplinären Perspektiven nehmen die Fragen auf und sollen den Einstieg in eine 
intensive Diskussion ermöglichen. 
 
 
10.15 Uhr  Begrüßung und Einführung 
   Mechthild Koreuber, FU Berlin 
 
10.30-11.30 Uhr  E-Learning — Mythen, Realität und Möglichkeiten. 
   Sigrid Peuker, FU Berlin 
 
11.45-13.15 Uhr Expect The Best — Prepare For The Worst: Virtuelle Lehre und Geschlecht. 
 
   Theoretische Überlegungen: 
   Iris Bockermann & Carmen Masanneck, Universität Bremen 

 
 Empirische Exploration: 

Dr. Heike Wiesner, Universität Bremen 
 
13.15-14.15 Uhr Mittagspause 
 
14.15-15.15 Uhr Virtuelle oder reale Chancengleichheit? Zugangs- und Studienbedingungen in der 

virtuellen Welt. 
 Dr. Christine von Prümmer, Fernuniversität Hagen 
 
15.15-15.30 Uhr Kaffeepause 
 
15.30-16.30 Uhr Verpassen Frauen den Anschluss an die Informationsgesellschaft? –  Medien-

kompetenz im Geschlechtervergleich 
 PD Dr. Monika Sieverding, FU Berlin 
 
 

Es laden ein die Vizepräsidentin, die Zentrale Frauenbeauftragte und die  
Zentraleinrichtung zur Förderung von Frauen- und Gschlechterforschung. 


